GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Gemeindeverwaltung 21.06.2024
Dettingen an der Erms

Einladung

zu einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 27.06.2024 im Sitzungssaal im
Rathaus "Schlof3le".

Beginn: 19:00 Uhr

Tagesordnung

1 Laufendes und Bekanntgaben
2 Birgerfragestunde
3 Kinderbetreuung

Hier: Einrichtung eines Naturkindergartens in der Buchhalde
Vorlage: 8646 off

4 Kinderbetreuung
Hier: Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der
Gemeinde Dettingen an der Erms - Satzungsbeschluss
Vorlage: 8645 off

5 Klimaschutz
Hier: Absichtserklarung zur interkommunalen Zusammenarbeit
im Klima-Netzwerk im Landkreis Reutlingen
Vorlage: 8644 off

6 Schillerhalle und Neuwiesenhalle
Hier: Vergabe Elektroinstallationen Notstromversorgung
Vorlage: 8638 off

7 Freiwillige Feuerwehr
Interimsgaragen und Stellplatze
Hier:Vergabe von Bauleistungen
Vorlage: 8596/1 off

8 Warmeverbund Neuwiesen
Hier: Vergabe Reparaturarbeiten Hackschnitzelkessel
Vorlage: 8639 off



9 Friedhofsangelegenheiten:
Dachsanierung Aussegnungshalle
Hier: Festlegung Materialitat Attikaabdeckung und Ermachtigung

der Verwaltung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe
Vorlage: 8640 off

10 Verschiedenes

Mit freundlichen GriiRen

tpl—

Michael Hillert
Blrgermeister
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GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Stefanie Jedele 13.06.2024
8646 Off AZ: - JE/Gro

Gremium Behandlungszweck/-art

Gemeinderat 27.06.2024 | Entscheidung Offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Kinderbetreuung
Hier: Einrichtung eines Naturkindergartens in der Buchhalde

I. Beschlussantrag

1. In der Buchhalde soll auf der ,Rennwiese” dauerhaft ein zweigruppiger Naturkinder-
garten eingerichtet werden.

2. Die Mittel fur die erforderlichen Bauwagen, Sanitareinrichtungen, Lagermaoglichkeiten
und Beschattungsvorrichtungen sollen im Haushaltsplan 2025 eingeplant werden.

3. FUr den Start im September/Oktober 2024 sollen Rdume in der Christuskirche von
der Kirchengemeinde als provisorische Schutzunterkunft angemietet werden. Die Ver-
waltung wird beauftragt, die Mietkonditionen zu verhandeln sowie eine entsprechende
Kooperationsvereinbarung auszuarbeiten und abzustimmen.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten fir die Einrichtung des Naturkindergartens belaufen sich Stand heute ge-
schatzt je nach Ausflhrung auf 200.000 bis 300.000 € fir 40 Betreuungsplatze. Die Mit-
tel werden in den Haushalt 2025 eingeplant.

In diesem Haushaltsjahr fallen Kosten fir die Erstausstattung des Naturkindergartens
an sowie die Mietkosten an die Kirche fur die Raume in der Christuskirche (H6he noch
nicht bekannt).

Il. Sachverhalt
1. Erforderlichkeit



Die Gemeinde Dettingen tUbernimmt ab 01.09.2024 von der evangelischen Kirche die
Tragerschatft fur alle Kindertageseinrichtungen in Dettingen. Es missen fir fast alle Ein-
richtungen (mit Ausnahme des Waldkindergartens) neue Betriebserlaubnisse beantragt
werden. Bei der Vorbereitung der Antréage hat sich gezeigt, dass fir 1,5 Gruppen kinftig
keine Betriebserlaubnis mehr erteilt werden wird, da die erforderlichen Gruppenraume
nicht nachgeweisen werden kdénnen. Bei der Erteilung der Platzzusagen fiir das Kinder-
gartenjahr 2024/2025 wurde davon ausgegangen, dass die Anzahl der Gruppen gleich
bleibt. Dies hat zur Folge, dass nun fir das neue Kindergartenjahr 36 Platze fehlen, die
den Eltern schon zugesagt wurden.

Um dieser Situation zu begegnen, schlagt die Verwaltung vor, einen weiteren Naturkin-
dergarten in der Buchhalde einzurichten. Die Einrichtung eines Naturkindergartens ist
verhaltnismaRig schnell umsetzbar und entspricht auch dem aktuellen Bedarf: Die
Nachfrage an Platzen im Waldkindergarten ist sehr hoch.

Die Idee ist es, den Naturkindergarten konzeptionell vom bestehenden Waldkindergar-
ten Waldwichtel abzugrenzen. Ein Schwerpunkt kénnte bspw. der Streuobstanbau sein.
AulRerdem wird Uberlegt, ob auch regelmalRige Ausflige zum nahegelegenen Bauern-
hof moglich sind.

2. Standort
Als Standort schlagt die Verwaltung die Buchhalde vor. Zunachst wurde angedacht,
dauerhaft als Schutzraum auf bestehende Raumlichkeiten zurtickzugreifen, in der enge-
ren Auswahl standen die Raume im EG der Christuskirche sowie das Burgerforum
Buchhalde.

Fur die zweigruppige Einrichtung mussen nach Vorgaben des KVJS zwingend zwei
Gruppenraume zur Verfigung stehen. Im Burgerforum Buchhalde waren hier groRere
UmbaumalRnahmen erforderlich. In der Christuskirche liegt die Herausforderung in der
Regelung der gemeinsamen Nutzung und der Raume mit anderen Gruppen und der
Trennung der Kirchenbesucher von den Kindern. Hier gibt es strenge Vorgaben des
KVJS im Hinblick auf Kindeswohlgefahrdung.

Als Auldenflache schlagt die Verwaltung die ,Rennwiese” vor. Bei einem gemeinsamen
Termin mit Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats wurde die Flache besich-
tigt. Der Gemeinderat sprach sich dafur aus, den Naturkindergarten dauerhaft mit ent-
sprechenden Schutzhitten, etc. im vorderen Bereich der Rennwiese oder auf dem un-
terhalb befindlichen Parkplatz, der an den Schitzenverein verpachtet ist, einzurichten.

Fur den Naturkindergarten werden demnach bendétigt:
- Zwei Wagen/Hitten als Schutzunterkunft

- Ein Sanitarcontainer oder Komposttoiletten

- Ein Schuppen als Lagermdglichkeit

- Eine Pergola oder ein Sonnensegel



Der Standort wurde am 14.06.2024 mit der zustandigen Sachbearbeiterin des KVJS
besichtigt. Von ihr wurde der Standort direkt auf der Rennwiese bevorzugt, da der un-
tenliegende Parkplatz aus ihrer Sicht im Hinblick auf die Aufsichtspflicht schwer um-
setzbar ist. Die Rennwiese wurde von ihr als gut geeignet eingeschatzt.

Eine beispielhafte Anordnung der Einrichtung auf der Rennwiese ist in GR-Vorlage
8646-1 und -2 dargestellt.

Es sind nun weitere Abstimmungen erforderlich, unter anderem mit der UKBW, dem
Forst und dem Naturschutz. Ein baurechtliches Genehmigungsverfahren ist ebenfalls
erforderlich. Es ist noch zu prifen, ob ein Bebauungsplan erforderlich wird oder eine
Genehmigung im AulRenbereich erteilt werden kann.

3. Provisorische Losung zum Start im Herbst

Im Herbst soll aufgrund des Zeitdrucks zunédchst mit einer provisorischen Schutzunter-
kunft in den Raumen der Christuskirche gestartet werden. Die Kirche ist grundsatzlich
bereit die Raume zur Verfigung zu stellen. Die Mietkonditionen sowie eine Kooperati-
onsvereinbarung zur Nutzung mussen noch ausgehandelt werden. Die Nutzung der
Christuskirche wird aufgrund der Vorgaben des KVJS wahrend der Offnungszeiten des
Naturkindergartens (bis 14:00 Uhr) deutlich eingeschrankt werden. Die Verwaltung geht
davon aus, dass die Kirche damit Gber den befristeten Zeitraum des Provisoriums ein-
verstanden ist.

Die grof3eren Investitionen werden in den Haushalt 2025 eingeplant. Dennoch ist zum
Start eine gewisse Grundausstattung zu beschaffen. Hierfir missen die Mittel aul3er-
planmalfiig zur Verfigung gestellt werden.

4. Personal

Mit Frau Julia Gruner konnte bereits eine passende und motivierte Leitung gefunden
werden, die den Naturkindergarten gerne mit aufbaut. Die weiteren notwendigen 3,2
Fachkraft-Stellen werden nach dem Beschluss des Gemeinderats sowohl intern bei der
Kirche wie auch extern ausgeschrieben.

5. Offnungszeiten

Der Naturkindergarten soll von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gedéffnet sein. Es kann zwischen
zwei Buchungsbausteinen ausgewahlt werden:

-5h/Tag: 8:00 bis 13:00 Uhr

-6 h/Tag: 8:00 bis 14:00 Uhr






Voruntersuchung

Lageskizze

Neubau eines Naturkindergartens, Flurstlick 12106/65, 72581 Dettingen

M 1/2000

Gefertigt, am 12. Juni 2024

DIPL~ING. ARCHIBALD FRITZ
FREIER ARCHITEKT
NEUFFENER STR. 3

72581 DETTINGEN
FON 07123 / 9749- 0
INFO@FRITZ- ARCHITEKT.DE
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Voruntersuchung Neubau eines Naturlzindergartens, Flurstlick 12106/65, 72581 Dettingen
Grundriss M 1/200 Gefertigt, am 12. Juni 2024
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NEUFFENER STR. 3

72581 DETTINGEN

FON 07123 / 9749- 0
INFO@FRITZ- ARCHITEKT.DE
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Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Stefanie Jedele 13.06.2024
8645 off AZ: - JE/Gro

Gremium Behandlungszweck/-art

Gemeinderat 27.06.2024 | Entscheidung Offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Kinderbetreuung
Hier: Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde
Dettingen an der Erms - Satzungsbeschluss

I. Beschlussantrag

Die Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an
der Erms werden entsprechend GR-Vorlage 8645-1 zur Satzung beschlossen.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Keine

Il. Sachverhalt

Die Gemeinde Dettingen an der Erms wird zum 1.9.2024 die Tragerschaft aller Kinder-
tageseinrichtungen in Dettingen Ubernehmen. Voraussetzung fir den Betrieb der Kin-
dertageseinrichtungen ist eine Benutzungsordnung, in der die Rahmenbedingungen flr
die Betreuung der Kinder geregelt sind.

Der Entwurf fir die Benutzungsordnung ist als GR-Vorlage 8645-1 beigefuigt. Der Ent-
wurf wurde auf Grundlage der Mustersatzung des Gemeindetags erstellt, aul3erdem
wurden Formulierungen aus der bisherigen Benutzungsordnung der Kirche sowie den
Benutzungsordnungen der umliegenden Gemeinden Gbernommen.

Der Entwurf wurde mit Herrn Dr. Muller als Rechtsberatung sowie Frau Kariane H6hn
abgestimmt.
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Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen
der Gemeinde Dettingen an der Erms

Die Gemeinde Dettingen an der Erms betreibt ab dem 01.09.2024 Kindertageseinrichtungen.
Fur die Arbeit in den kommunalen Kindertageseinrichtungen (Kindergéarten und Kinder-
hauser) sind die gesetzlichen Bestimmungen mit den hierzu erlassenen staatlichen
Richtlinien (u.a. Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII mit KJISG), Kindertagesbetreuungs-
gesetz fur Baden-Wirttemberg, KiTa-Verordnung, Orientierungsplan fur Bildung und
Erziehung fur die baden-wirttembergischen Kindergarten) in der jeweils gultigen Fassung
sowie die folgende Benutzungsordnung (beschlossen aufgrund von § 4 der
Gemeindeordnung Baden-Wirttmberg durch den Gemeinderat am 27.06.2024 malRgebend:

8 1 Aufgaben der Kindertageseinrichtung

(1) Die Kindertageseinrichtung hat die Aufgabe, die Erziehung des einzelnen Kindes und
der Gruppe der Kinder in der Familie zu erganzen und zu unterstiitzen. Durch
Bildungs- und Erziehungsangebote fordert sie die korperliche, geistige und seelische
Entwicklung des Kindes.

(2) Zur Erfullung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in der Kindertageseinrichtung
orientieren sich die Mitarbeiter/innen an den durch Aus- und Fortbildung vermittelten
wissenschaftlichen Erkenntnissen der frihkindlichen Bildung sowie an ihren
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit in der Kindertageseinrichtung.

(3) Die Kinder lernen dort friihzeitig den gruppenbezogenen Umgang miteinander und
werden zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet.

(4) Die Erziehung in der Kindertageseinrichtung nimmt auf die durch die Herkunft der
Kinder bedingten unterschiedlichen sozialen, weltanschaulichen und religiosen
Gegebenheiten Rucksicht.

(5) Die Kindertageseinrichtung wird privatrechtlich betrieben. Fur die Benutzung wird ein
privatrechtliches Entgelt erhoben (8 7).

8 2 Aufnahme

(1) Die Kindertageseinrichtungen nehmen entsprechend ihren in der aktuellen
Betriebserlaubnis ausgewiesenen Platzkapazitaten und der im Rahmen der 6rtlichen
Bedarfsplanung unter Bezugnahme auf die Angebotsformen ausgewiesenen Platze
Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt auf. Die Reihenfolge der Platzvergabe
richtet sich nach den vorhandenen Platzkapazitdten und den von der Tragerin
festgelegten und vom Gemeinderat zugestimmten Vergabekriterien. Grundsatzlich



haben Kinder bei der Vergabe von Platzen Vorrang, die ihren Hauptwohnsitz in der
Gemeinde Dettingen haben. Fur Schulanfanger endet das Betreuungsverhaltnis mit
dem letzten Tag der dem Schuleintritt vorausgehenden Sommerschliel3ung. Eine
anschlieRende Betreuung bis zum Schuleintritt ist im Rahmen der Ferienbetreuung an
der Schule moglich.

(2) Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurtickgestellt sind, sollen, soweit méglich,
eine Grundschulforderklasse oder eine Juniorklasse besuchen.

Der weitere Besuch eines vom Schulbesuch zuriickgestellten Kindes bedarf einer
neuen Vereinbarung der Eltern (Personensorgeberechtigten) mit der Gemeinde
Dettingen als Tragerin.

(3) Kinder mit und ohne Behinderungen werden gemalf § 22 SGB VIII/KJSG in gemein-
samen Gruppen gefdrdert. Dabei wird bertcksichtigt, dass den Bedurfnissen der
Kinder mit und ohne Behinderung Rechnung getragen wird.

Kinder mit korperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen kénnen die Kinder-
tageseinrichtung besuchen, wenn ihren besonderen Bedurfnissen innerhalb der
Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtung Rechnung getragen werden kann.
Die Mitwirkung der Frihberatung/Frihforderstelle sowie der Eingliederungshilfe
gemal SGB Xll ist erwlnscht, eine Abstimmung mit der Gemeinde Dettingen als
Tréagerin und der Leitung der Kindertageseinrichtung ist erforderlich. Die Kooperation
mit Fachdiensten und dem bedarfsgerechten Einsatz von Assistenz-/Inklusionskraften
wird, soweit moglich, vom Trager organisiert; sie setzt dabei je nach Situation eigenes
oder beauftragtes geeignetes Personal ein oder/und erméglicht strukturelle
Unterstltzung?. Die Mitwirkung der Eltern (Personenberechtigten) ist erforderlich.

(4) Uber die Aufnahme der Kinder entscheidet im Rahmen der von der Tragerin
erlassenen Vergabekriterien der Tragerin in Absprache mit der Leitung der
Kindertageseinrichtung, sofern keine anderslautenden Regelungen in Vereinbarungen
mit anderen Partnern bestehen.

(5) Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Kindertageseinrichtung arztlich untersucht
werden. Hierfir muss die Bescheinigung gemaf Anlage 5 vorgelegt werden. Als
arztliche Untersuchung gilt auch die Vorsorgeuntersuchung.

Es wird empfohlen, von der nach dem SGB V vorgesehener kostenloser Vorsorge-
untersuchung fir Kinder von Versicherten regelméaRig Gebrauch zu machen.
Maf3geblich fur die Aufnahme ist je nach Lebensalter des Kindes zum Zeitpunkt der
Aufnahme die letzte arztliche Untersuchung (U1 bis U9), welche nicht alter als 12
Monate sein darf (Anlage 3).

(6) Ebenfalls vor der Aufnahme ist eine arztliche Impfberatung in Bezug auf einen
vollstandigen, altersgemalf3en und nach den Empfehlungen der Standigen
Impfkommission des Robert-Koch-Instituts ausreichenden Impfschutz tber die
Bescheinigung gemaf Anlage 5 vorzulegen. Erfolgt dies nicht, ist die Einrichtungs-
leitung verpflichtet, dies unter Angabe der personenbezogenen Daten mit dem
Formular gemald Anlage 5 an das zustandige Gesundheitsamt zu melden. Die
Vorhaltung einer Kopie des aktuellen Impfstatus ist wiinschenswert.

1 Darunter wird u.a. die Reduktion der GruppengroRe in der Gruppe des aufzunehmenden Kindes verstanden, soweit daraus
keine kritische Konsequenz fir die Erfullung der Rechtsanspriche auf einen Betreuungsplatz anderer Dettinger Kinder entsteht.



(7) Im Rahmen der arztlichen Untersuchung nach Anlage 5 wird auch der Status auf
Masern-Immunitat abgefragt. Der Nachweis kann auch durch den Impfausweis, die
Anlage zum Untersuchungsheft oder die Bestatigung einer staatlichen Stelle oder
Leitung einer anderen Einrichtung im Sinne von 8§ 20 Abs. 8 S. 1 IfSG, dass ein
Nachweis bereits vorgelegen hat, erfolgen. Der Nachweis muss vor der Aufnahme
vorgelegt werden. Hintergrinde kénnen der Anlage 4 entnommen werden.

Sofern keine dauerhafte Kontraindikation arztlich bestatigt ist, gelten folgende
Regelungen:
» Bis zum 1. Geburtstag ist eine Impfung nicht verpflichtend.
= Nach dem 1. Geburtstag muss die 1. Masernschutzimpfung erfolgen. Zwischen
dem 1. und 2. Geburtstag muss die 2. Masernschutzimpfung erfolgen.
= Nach dem 2. Geburtstag durfen Kinder nur mit vollstandigem Impfschutz
aufgenommen werden.

Die Nachweise Uber die nachgeholte 1. und/oder 2. Masernschutzimpfung sind der
Einrichtungsleitung unverziglich und unaufgefordert vorzulegen. Bei einer befristeten
Kontraindikation muss die Impfung unverztiglich nach Wegfall des Grundes fir die
Kontraindikation erfolgen. Ist der Impfschutz nicht vollstandig, so ist die Einrichtungs-
leitung verpflichtet, die personenbezogenen Daten an das zustandige Gesundheitsamt
zu melden.

Werden die Impfungen nicht nachgeholt, so setzt die Tragerin den Eltern (Personen-
sorgeberechtigten) zur Nachholung eine Frist von 4 Wochen. Ist die Impfung in diesem
Zeitraum nicht nachgeholt und der Nachweis bei der Einrichtung vorgelegt, so erfolgt
die fristlose Kiindigung nach 8§ 3 Abs. 4. Besteht grundsatzlich keine Bereitschaft zur
Impfung, erfolgt die sofortige fristlose Kiindigung nach 8 3 Abs. 4.

(8) Die Aufnahme erfolgt nach Unterzeichnung des Betreuungsvertrages und der
Erklarung (Anlage 6 und 7) sowie der Vorlage der Bescheinigung Uber die arztliche
Untersuchung und arztliche Impfberatung.

(9) Die Eltern (Personensorgeberechtigte) verpflichten sich, Anderungen in der
Personensorge sowie Anderungen der Anschrift, der privaten und geschéftlichen
Telefonnummern der Einrichtungsleitung unverziglich mitzuteilen, um bei plétzlicher
Krankheit des Kindes oder anderen Notféllen erreichbar zu sein.

§ 3 Abmeldung, Kindigung

(1) Die Abmeldung kann nur auf das Ende des Monats erfolgen. Sie ist mindestens vier
Wochen vorher schriftlich der Einrichtungsleitung zu tbergeben.

(2) Fur Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum Ende des
Kindergartenjahres die Kindertageseinrichtung besuchen, erlbrigt sich eine
schriftiche Abmeldung. Eine Kiindigung im letzten Kindergartenjahr kann mit Wirkung
zum 31.05. (also spatestens zum 30.04.) erfolgen.



(3) Die Gemeinde Dettingen als Tragerin der Kindertageseinrichtung kann das
Vertragsverhaltnis mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende unter Angabe des
Grundes schriftlich kiindigen. Kindigungsgriinde konnen insbesondere sein:

a) das unentschuldigte Fehlen eines Kindes Uber einen zusammenhangenden
Zeitraum von mehr als vier Wochen,

b) die Nichtentrichtung des Elternbeitrags fur zwei aufeinander folgende Monate trotz
schriftlicher Abmahnung,

c) die wiederholte Nichtbeachtung der in dieser Ordnung aufgefuhrten Pflichten der
Eltern (Personensorgeberechtigten) trotz schriftlicher Abmahnung,

d) nicht ausgeraumte erhebliche Auffassungsunterschiede zwischen den Eltern
(Personensorgeberechtigten) und der Kindertageseinrichtung bzw. ihrer Tragerin
beispielsweise tUber das Erziehungskonzept oder eine dem Kind angemessene
Forderung in der Kindertageseinrichtung trotz eines von der Tragerin anberaumten
Einigungsgesprachs,

e) ein Wegzug aus der Gemeinde Dettingen an der Erms. Mal3geblich ist der
Hauptwohnsitz des Kindes.

(4) Das Vertragsverhaltnis kann aus wichtigem Grund fristlos gekiindigt werden. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn nach Fristsetzung kein Nachweis Uber
eine nachzuholende Masernschutzimpfung vorgelegt wird; einer Fristsetzung fir die
Vorlage des Nachweises bedarf es nicht, wenn die Vorlage ernsthaft und endgultig
verweigert wird.

8 4 Wechsel der Kindertageseinrichtung oder der Betreuungsform

(1) Bei Vorliegen eines sachlichen Grundes ist der Wechsel zu einer anderen
kommunalen Kindertageseinrichtung in Absprache mit der Tragerin unter Einbezug
der Einrichtungsleitungen maéglich, sofern die entsprechende Platzkapazitat in der
gewilnschten Angebotsform/Buchungsbaustein gegeben ist. Fir den Wechsel finden
die Vergabekriterien Anwendung. Der Wechsel kann, soweit mdglich, mit einer Frist
von vier Wochen zum Monatsende erfolgen. Grundsétzlich gilt der Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz nach 8 24 SGB VIl als erfiillt, wenn das Kind innerhalb der
Gemeinde Dettingen an der Erms einen Betreuungsplatz angeboten bekommen bzw.
innehat. Ein Wechsel der Kindertageseinrichtung ist maximal zweimal mit schriftichem
Antrag unter Ausweisung von Griinden pro Kindergartenjahr maglich.

(2) Bei Vorliegen eines sachlichen Grundes ist der Wechsel der Angebotsform/
Buchungsbaustein innerhalb derselben Kindertageseinrichtung durch eine
Vormerkung maoglich, sofern die entsprechende Platzkapazitat in der gewiinschten
Betreuungsform gegeben ist. Fir den Wechsel der Betreuungsform finden die
Vergabekriterien Anwendung. Ein Anspruch auf einen Wechsel der Angebotsform/
Buchungsbaustein besteht nicht. Ein Wechsel der Betreuungsform ist maximal
zweimal mit schriftichem Antrag unter Ausweisung von Griinden pro Kindergartenjahr
maglich.



§ 5 Besuch der Kindertageseinrichtung, Offnungszeiten

(1) Das Kindergartenjahr beginnt am 01.09. und endet am 31.08.

(2) Im Interesse des Kindes und der padagogischen Gruppe soll die Kindertagesein-
richtung regelmaRig besucht werden. Der Besuch richtet sich nach den, durch die
ortliche Bedarfsplanung ausgewiesenen Offnungszeiten je Buchungsbaustein
ausgewiesene vereinbarte Betreuungszeit. Eine Betreuung aul3erhalb dieser
Zeitspanne ist durch das Personal nicht gewahrleistet und mdglich.

(3) Die Kindertageseinrichtungen weisen unter Beteiligung des amtierenden Elternbeirats
Kernzeiten fur die verbindliche Anwesenheit/Tage aus, der Umfang ist in der értlichen
Bedarfsplanung ausgewiesen, diese Kernzeiten werden den Eltern (Personensorge-
berechtigten) schriftlich zu Beginn des Kindergartenjahres mitgeteilt. Die verbindliche
Anwesenheit des Kindes in dieser Kernzeit unterstitzt ein verbindliches
padagogisches Angebot insbesondere mit der Umsetzung von Inhalten aus dem
Orientierungsplan, gezielten Férderangeboten oder Projekten zu Themen der
Kindergruppe.

(4) Fehlt ein Kind voraussichtlich langer als drei Tage, ist die Kindertageseinrichtung zu
benachrichtigen. Bei Inanspruchnahme von Warmspeisenversorgung und/oder
Ganztagesbetreuung sowie in den Angeboten der Kleinkindbetreuung ist bereits am
ersten Fehltag eine Benachrichtigung erforderlich.

(5) Die Kindertageseinrichtung ist, sofern fiir einzelne Gruppen bzw. Buchungsbausteinen
nichts anderes geregelt ist, regelmafiig von Montag bis Freitag mit Ausnahme der
gesetzlichen Feiertage und der in der Jahresschlief3zeitenplanung ausgewiesenen
Schlie3tage und bei aul3erordentlicher Schliel3ung aufgrund von betrieblichen
Anforderungen, geoffnet.

(6) Die regelméaRigen taglichen Offnungszeiten werden durch die értliche Bedarfsplanung,
einen Aushang in der Kindertageseinrichtung und auf der Internetseite der Gemeinde
bekannt gegeben. Anderungen der Lage der Offnungszeiten werden bei Bedarf von
der Tragerin nach Anhorung des Elternbeirats sowie ggfs. nach einer schriftlichen
Umfrage unter den Eltern (Personensorgeberechtigten) zum folgenden
Kindergartenjahr festgelegt.

(7) Die Bring- und Abholzeiten der Kinder sind einzuhalten. Die Kinder dirfen keinesfalls
vor Beginn der vereinbarten Betreuungszeit gebracht werden und sind punktlich zum
Ende der vereinbarten Betreuungszeit abzuholen. Fur Kinder in der Eingewdhnungs-
zeit kbnnen besondere Absprachen getroffen werden. Fur die Ausgestaltung der
Eingewdhnungszeit liegt ein, gesetzlich gefordertes Konzept der Tragerin zu Grunde;
dieses wird im Rahmen des Aufnahmeprozesses den Eltern (Personensorgebe-
rechtigten) vorgestellt.

8 6 SchlieRzeiten und aulRerordentliche SchlieBung der Kindertageseinrichtung

(1) Die Schlie3zeiten werden jeweils fur ein Kalenderjahr festgesetzt und rechtzeitig,
spatestens mit Start des Kindergartenjahres schriftlich bekannt gegeben. Der Umfang



der Schliel3tage ist in der ortlichen Bedarfsplanung geregelt. Bei der Lage der
Schliel3tage ist der amtierende Elternbeirat beteiligt.

(2) Muss die Kindertageseinrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z.B.
wegen behdrdlicher Anordnungen, Verpflichtung zur Fortbildung, drohender
Verletzung der Trageraufsicht auf Grund von Fachkrafteausfall, Streik, betrieblicher
Mangel) zusatzlich geschlossen bleiben, werden die Eltern (Personensorgebe-
rechtigten) hiervon unverziiglich benachrichtigt.

(3) Die Gemeinde Dettingen als Tragerin der Kindertageseinrichtung ist bemuht, eine
Uber mehrere Tage hinausgehende komplette SchlielBung der Kindertageseinrichtung
oder der Gruppe zu vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Kindertageseinrichtung zur
Vermeidung der Ubertragung ansteckender Krankheit geschlossen werden muss.

§ 6a Regelungen zur Reduzierung der Offnungszeiten, TeilschlieBung und
SchlieRung

(1) Fur den Betrieb einer Kindertageseinrichtung ist ein gesetzlich vorgeschriebener und
definierter Mindestpersonalschlissel vorgesehen. Dieser hangt vom Alter der Kinder
und der Angebotsform, damit der Offnungszeit/Tag und dem Einsatz von
Fachpersonal ab. Die sog. Trageraufsicht und die Aufsichtspflicht miissen immer
gewahrleistet sein. Kurzfristig kbnnen auch geeignete Zusatzkrafte ohne Fachkraftan-
erkennung zur Aufrechterhaltung des Angebots eingesetzt werden. Kann die Tragerin,
die Gemeinde Dettingen dies nicht mehr gewahrleisten, hat sie mit reduzierten
Offnungszeiten und/oder (Teil-) SchlieRungen zu reagieren.

(2) Veranlasst die Tragerin eine Reduzierung der Offnungszeiten fiihrt dies ab der Dauer
von vier vollen Wochen zur Anpassung des Benutzungsentgelts. Bei Rickkehr in die
vereinbarte Betreuungszeit besteht kein Anspruch auf Verbleib in der zwischen-zeitlich
reduzierten Betreuungszeit.

(3) Bei einer TeilschlieBung kann nur ein Anteil der Kinder betreut werden, die anderen
Kinder durfen die Kindertageseinrichtung nicht besuchen. Die Vergabekriterien finden
bei der Auswahl der Kinder, die betreut werden kénnen, Anwendung. Damit sichert die
Gemeinde Dettingen als Tragerin die Transparenz. Bei einer Schliel3ung kénnen
einzelne Gruppen oder auch die ganze Kindertageseinrichtung nicht betrieben
werden. Das Benutzungsentgelt ist grundsétzlich in voller Hohe weiterzubezahlen.
Eine Kirzung oder Reduzierung des Benutzungsentgelts erfolgt nach der zweiten
vollen ununterbrochenen Kalenderwoche.

(4) Eine regelmalig geplante Nutzungseinschrankung in Form einer zeitweisen
SchlieBung an gewissen Tagen z.B. jeden Montag Uber mehrere Wochen, ist als
Reduzierung der Offnungszeiten zu behandeln.

§ 7 Benutzungs- und Verpflegungsentgelt (Elternbeitrag)

(1) Fur den Besuch der Kindertageseinrichtung wird fur 11 Monate (auf3er August) ein
Benutzungsentgelt und, sofern flir das jeweilige Betreuungsangebot vorgesehen,



zusatzlich ein Verpflegungsentgelt erhoben. Der Elternbeitrag ist von Beginn des Monats
an zu entrichten, in dem das Kind in die Kindertageseinrichtung aufgenommen wird. Es ist
jeweils im Voraus zum 05. des Monats zu zahlen.

(2) Die Hohe des Elternbeitrags richtet sich nach den Festsetzungen des Gemeinderats in
der jeweiligen Fassung (Anlage 1) und wird den Eltern (Personensorgeberechtigten)
rechtzeitig vor der Sommerschliel3ung mitgeteilt.

(3) Bei Abmeldung eines Kindes ist der Elternbeitrag bis zum Ende des Monats zu entrichten,
fur den das Kind abgemeldet wurde.

(4) Die Entgeltpflicht besteht grundsatzlich fur den vollen Monat. Erfolgt eine Aufnahme nach
dem 15. eines Monats, wird der hélftige Elternbeitrag erhoben.

(5) Eine Anderung des Verpflegungsentgelts bleibt der Tragerin vorbehalten.

(6) Kinder mit Verpflegung sind bis 08.00 Uhr in der Kindertageseinrichtung abzumelden.
Ansonsten werden die Verpflegungsleistungen in Rechnung gestellt.

(7) Der Elternbeitrag ist auch fir die Schlie3zeiten (auf3er August) und fur Zeiten, in denen
die Kindertageseinrichtung aus besonderem Anlass geschlossenen ist, zu entrichten.

(8) Fur Kinder, die in die Schule wechseln, ist der Elternbeitrag, sofern das Vertragsverhaltnis
nicht zuvor nach Maf3gabe des vorstehenden § 3 ordnungsgemalf zu einem friiheren
Zeitpunkt gekiindigt worden ist, bis zum 31.07. des betreffenden Jahres zu entrichten.

(9) Der Elternbeitrag kann nur tber das Abbuchungsverfahren (Lastschriftverfahren)
entrichtet werden. Die Abbuchung erfolgt jeweils zum 05. des Falligkeitsmonats. Fiur den
bargeldlosen Einzug des Elternbeitrags ist der Gemeindekasse ein SEPA-Basis-
Lastschriftmandat zu erteilen (siehe Anlage 6). Konnen Beitrage bei erteiltem SEPA-
Basis-Lastschriftmandat nicht abgebucht werden und entstehen der Tragerin hierdurch
Kosten, so sind diese in voller Hohe von dem Beitragsschuldner zu tragen. Es muss ein
neues SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt werden, wenn eine Abbuchung einmalig nicht
maoglich war oder wieder zurtickgeholt wurde.

(10) Beitragsschuldner sind

a) die Personensorgeberechtigten, in deren Haushalt das Kind lebt, das den
Betreuungsplatz und das Verpflegungsangebot in Anspruch nimmt;

b) wer die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes oder ein Verpflegungsangebot
beantragt hat.

(11) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 8 Versicherung, Haftung

(1) Die Kinder sind nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB VII gesetzlich gegen
Unfall versichert
a) auf dem direkten Weg zur und von der Kindertageseinrichtung,
b) wéahrend des Aufenthalts in der Kindertageseinrichtung,
c) wahrend aller Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung auf3erhalb des

Einrichtungsgelandes (Spaziergange, Feste etc.)

(2) Alle Unfélle, die auf dem Weg und von der Kindertageseinrichtung eintreten, missen

der Leitung der Kindertageseinrichtung unverzuglich gemeldet werden.



(3) Fur Schaden, die ein Kind einem Dritten zufuigt, haften unter Umsténden die Eltern
(Personensorgeberechtigte). Es wird deshalb empfohlen, eine private
Haftpflichtversicherung abzuschlief3en.

(4) Die Haftung der Tragerin und ihrer Beschaftigten wird auf Vorsatz und grobe
Fahrlassigkeit beschrankt. Eine Haftung fir Schaden, die von Dritten verursacht
werden, ist ausgeschlossen. Fiur den Verlust, die Beschadigung und die Verwechslung
der Garderobe und anderer personlicher Gegenstande des Kindes wird keine Haftung
tbernommen.

§ 9 Aufsicht

(1) Die padagogischen Fachkrafte sind wahrend der vereinbarten Betreuungszeit fur die
Aufsicht der ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich.

(2) Entsprechend § 832 BGB ist bei der Aufsichtspflicht im konkreten Fall den besonderen
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Zur Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben einer
Kindertageseinrichtung gehoéren auch Aktivitaten unter Aufsicht au3erhalb der
Kindertageseinrichtung (z.B. Spaziergange, Besuch in einer anderen Einrichtung/
Institution, Sportangebote). Die Sorgfaltspflicht bei der Wahrnehmung der Aufsichts-
pflicht entspricht den gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Auf dem Weg zur und von der Kindertageseinrichtung sind die Eltern (Personensorge-
berechtigten) fur die Kinder verantwortlich. Die Aufsichtspflicht der Tragerin der
Kindertageseinrichtung beginnt mit der Ubernahme des Kindes durch die
padagogischen Fachkrafte in den Raumen der Kindertageseinrichtung und endet mit
der Ubergabe des Kindes in die Obhut eines Personensorgeberechtigten oder einer
von den Eltern (Personensorgeberechtigten) mit der Abholung beauftragten Person.
Haben die Eltern (Personensorgeberechtigten) erklart, dass das Kind alleine nach
Hause gehen darf, endet die Aufsichtspflicht beim Verlassen der Kindertagesein-
richtung. Die Eltern (Personensorgeberechtigten) entscheiden durch eine schriftliche
Erklarung gegentiber der Trégerin, ob das Kind alleine nach Hause gehen darf
(Anlage 7). Sollte das Kind von einem Nichtpersonensorgeberechtigten oder einer
Begleitperson abgeholt werden, ist eine gesonderte schriftliche Erklarung erforderlich
(Anlage 8). Leben die Eltern (Personensorgeberechtigte) getrennt und halt sich das
Kind mit Einwilligung des einen Elternteils aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung
gewdhnlich bei dem anderen Elternteil auf, so entscheidet allein der Elternteil, bei dem
das Kind lebt.

(4) Bewertet die Kindertageseinrichtung die Fahigkeit des Kindes, den Weg von oder
nach Hause zu bewaltigen oder die Geeignetheit der abholenden Person
(insbesondere minderjahrige Kinder) anders als die Eltern (Personensorge-
berechtigten), sind die Fachkréfte verpflichtet, den Eltern (Personensorgeberechtigten)
dies schriftlich mitzuteilen.

(5) Kinder, die sich vor oder nach der Offnungszeit gemaf § 5 Abs. 4 auf dem Grundstiick
der Kindertageseinrichtung befinden, unterstehen nicht der Aufsichtspflicht des
Personals der Kindertageseinrichtung.



(6) Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit den Eltern (Personensorgeberechtigten) wie
z.B. Feste, Ausflige sind grundsatzlich die Eltern (Personensorgeberechtigte)
aufsichtspflichtig.

8 10 Elternbeirat, Elternbeteiligung und Erziehungspartnerschaften

(1) Die Eltern (Personensorgeberechtigten) werden durch einen jahrlich zu wahlenden
Elternbeirat an der Arbeit der Kindertageseinrichtung beteiligt entsprechend der
Richtlinien Uber die Bildung und die Aufgaben der Elternbeirate nach 8 5 des
Kindertagesbetreuungsgesetzes in der jeweils glltigen Fassung (siehe Anlage 2).

(2) Zum Kindeswohl ist eine konstruktive Zusammenarbeit der padagogischen Fachkrafte
mit den Eltern (Personensorgeberechtigten) umzusetzen. Dies beinhaltet
insbesondere die regelmallige Teilnahme an Elternabenden, an Entwicklungsge-
sprachen und sonstigen Veranstaltungen (88 22 Abs. 3 und 22a Abs. 2 SGB VIIlI) und
an der Mitgestaltung in der Eingewdhnungszeit sowie des taglichen Ubergangs
zwischen dem Elternhaus und der Kindertageseinrichtung.

(3) Der Einblick der Eltern (Personensorgeberechtigten) in den Alltag der
Kindertageseinrichtung Uber Hospitanzen sowie eine projektbezogene ehrenamtliche
Beteiligung ist in Absprache mit der Leitung und mit Kenntnisgabe der Tragerin
maglich.

(4) Weitergehende organisatorische und padagogische Belange sowie daraus im
Einzelfall entstehende moégliche Kostenbeteiligungen der Eltern (Personensorge-
berechtigten) werden im Einvernehmen zwischen Kindertageseinrichtung und
Elternbeirat geregelt.

(5) Die Eltern (Personensorgeberechtigten) sorgen fir eine den Aktivitaten der
Kindertageseinrichtung und der Jahreszeit angepasste Bekleidung.

8 11 Regelung in Krankheitsfallen

(1) Fur Regelungen in Krankheitsféallen, insbesondere zur Meldepflicht, zum
Besuchsverbot bzw. bei der Wiederaufnahme des Kindes in die
Kindertageseinrichtung nach Krankheit ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der
jeweils giiltigen Fassung maRgebend. Uber die Regelungen des IfSG sind die Eltern
und sonstige Personensorgeberechtigte gemal § 34 Abs. 5 S. 2 IfSG zu belehren. Die
Belehrung erfolgt durch die Kenntnisnahme des Merkblattes (Anlage 9).

(2) Bei Erkéltungskrankheiten, bei Auftreten von Hautausschlagen, Halsschmerzen,
Erbrechen, Durchfall oder Fieber sind die Kinder 48 Stunden zu Hause zu behalten.
Symptomfrei darf das Kind die Kindertageseinrichtung wieder besuchen.

(3) Personen, die an
» ansteckender Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

* ansteckungsfahiger Lungentuberkulose
= bakterieller Ruhr (Shigellose)
= Cholera
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» Darmentziindung (Enteritis), die durch EHEC verursacht wird

* Diphterie

= durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentziindung

* Hirnhautentziindung durch Hib-Bakterien

» infektibser, d.h. von Viren oder Bakterien verursachter Durchfall und/oder
Erbrechen

» Keuchhusten (Pertussis)

» Kinderlahmung (Poliomyelitis)

» Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch nicht begonnen wurde)

= Kréatze (Skabies)

= Masern

* Meningokokken-Infektionen

* Mumps

= durch Orthopockenviren verursachte Krankheiten
= Pest

= Roteln

» Scharlach oder andere Infektionen mit dem Bakterium Streptococcus pyogenes
» Typhus oder Paratyphus

» Windpocken (Varizellen)

» Virusbedingtes hamorrhagisches Fieber

erkrankt oder dessen verdéachtigt oder die verlaust sind, durfen bis zur Vorlage eines
schriftlichen arztlichen Attestes, dass eine Weiterverbreitung der Krankheit oder der
Verlausung durch sie nicht mehr zu befiirchten ist, die Raume der
Kindertageseinrichtung nicht mehr betreten. Dieses Verbot umfasst auch die
Teilnahme an Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung, die auf3erhalb der
Kindertageseinrichtung stattfinden.

(4) Ausscheider von
= Cholera-Bakterien
= Diphtherie-Bakterien
= EHEC-Bakterien
= Typhus oder Paratyphus-Bakterien
= Shigellose-Bakterien

durfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes nach Ricksprache mit der Leitung
der Kindertageseinrichtung unter Beachtung der vorgeschriebenen
Schutzmalinahmen die RAume der Kindertageseinrichtung betreten oder an
Veranstaltungen der Kindertageseinrichtung teilnehmen. Das ist zudem der Tragerin
anzuzeigen.

(5) Bei ansteckenden Krankheiten oder Verdachtsfallen, welche in der hauslichen
Wohngemeinschaft des Kindes leicht auf andere Mitbewohner tbertragen werden
konnen und bei denen die Gefahr besteht, dass die Erreger in die
Kindertageseinrichtung hineingetragen werden kénnten, dirfen diese Personen die
Kindertageseinrichtung erst nach arztlichem Urteil betreten.
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Dies sind insbesondere folgende Krankheiten
» ansteckungsfahiger Lungentuberkulose
= bakterieller Ruhr (Shigellose)

= Cholera
» Darmentzindung (Enteritis), die durch EHEC verursacht wird
= Diphterie

= durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentziindung
» Hirnhautentziindung durch Hib-Bakterien
» Kinderlahmung (Poliomyelitis)

= Masern

* Meningokokken-Infektionen
* Mumps

= Pest

= Roteln

» Typhus oder Paratyphus
= Windpocken (Varizellen)
» Virusbedingtes hamorrhagisches Fieber

(6) Treten Krankheitserscheinungen bei einem Kind wahrend des Besuchs der
Kindertageseinrichtung auf, so werden die Eltern (Personensorgeberechtigten)
informiert und das Kind ist umgehend abzuholen.

(7) Zur Wiederaufnahme des Kindes, kann die Tragerin eine arztliche Bescheinigung
verlangen, in welcher bestatigt wird, dass eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder
Verlausung nicht mehr zu befirchten ist.

(8) Grundsatzlich werden keine Medikamente verabreicht und keine Wundversorgung
vorgenommen. Bei z.B. chronisch erkrankten Kindern, werden arztlich verordnete
Medikamente bzw. Notfallmedikamente, die eine Einnahme in der
Kindertageseinrichtung wahrend der Betreuungszeit notwendig machen, nur nach
schriftlicher Vereinbarung zwischen Personensorgeberechtigten und den
padagogischen Fachkraften auf der Grundlage des arztlichen Attestes und ggf. nach
Einfihrung durch den Facharzt verabreicht.

(9) Chronische Krankheiten wie z.B. Allergien, Aids, Hepatitis, Diabetes und dergleichen,
die einen besonderen Umgang bzw. Aufmerksamkeit benétigen, sind der Leitung und
der Tragerin vor Aufnahme bzw. bei Auftreten der Erkrankung unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

8 12 Datenschutz

(1) Zur Aufnahme der Kinder in die Kindertageseinrichtung ist die Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung von personenbezogenen Daten erforderlich. Die Erhebung, Verarbeitung
(speichern, verandern, vermitteln, sperren, ldschen) und Nutzung personenbezogener
Daten erfolgt entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

(2) Fur die Beobachtung und Dokumentation zur individuellen Entwicklungsbegleitung
und Foérderung des Kindes und insbesondere zur Umsetzung der Verwaltungsvor-
schrift zur Einschulungsuntersuchung werden in den Kindertageseinrichtungen
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fachlich geprufte Verfahren angewandt, die im Kontext des Aufnahmegespréachs
vorgestellt werden.

(3) Beim Wechsel zu einer anderen kommunalen Kindertageseinrichtung (d.h. innerhalb
der Tragerschaft) werden die personenbezogenen Daten, die
Entwicklungsdokumentationen sowie die Kinderakte von der abgebenden
Kindertageseinrichtung an die neue Kindertageseinrichtung tibergeben. Falls dies
nicht durchgefuhrt werden soll, missen die Eltern (Personensorgeberechtigte) der
Ubergabe widersprechen. Eine Weitergabe der Daten an andere Tragerschaften ist
nur moglich, wenn die Eltern (Personensorgeberechtigten) dies ausdricklich schriftlich
erbitten.

8 13 Besondere Regelungen fur den Natur-/Waldkindergarten

(1) In einem Natur-/Waldkindergarten kénnen, wie in jeder anderen Kindertagesein-
richtung auch, Unfélle passieren. Im unebenen Gelédnde kénnen etwas haufiger
kleinere Verletzungen durch Umknicken, Abrutschen beim Klettern oder Wespenstiche
usw. vorkommen. Da bei blutenden Verletzungen mit Erdbertihrung die Tetanusgefahr
steigt, muss das Kind einen ausreichenden Tetanusschutz durch Impfung haben. Ist
das Kind nicht geimpft, mussen die Eltern (Personensorgeberechtigten) eine
Haftungsausschlusserklarung schriftlich abgeben.

(2) Die Besonderheiten der Betriebsfuhrung (Treffpunkt, Abholsituation, Vorsorgemal3-
nahmen, Ausstattung, wetterbedingte Nutzung anderer Raumlichkeiten u.a.) eines
Natur-/Waldkindergartens werden in der padagogischen Konzeption geregelt.

§ 14 Weitere Regelungen

(1) Die Benutzungsordnung wird den Eltern (Personensorgeberechtigten) bei der
Anmeldung ausgehéandigt und durch Unterschrift des Antragsformulars (Anlage 6) als
verbindlich anerkannt. Dies beinhaltet auch entsprechende Fortschreibungen. Durch
das Antragsformular und die dazugehdrigen Anlagen wird ein Vertragsverhaltnis
zwischen dem Trager der Kindertageseinrichtung und den Eltern
(Personensorgeberechtigten) begrindet.

(2) Der Trager behélt sich das Recht vor, ergdnzende Regelungen Uber das Hausrecht
anzuordnen.

8§ 15 Inkrafttreten

(1) Die Benutzungsordnung tritt am 01.09.2024 in Kraft.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Benutzungsordnung unwirksam sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen hiervon unberihrt. Die
gesetzlichen Grundlagen kdnnen beim Trager der Kindertageseinrichtung eingesehen
werden.
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gesetzes und den Richtlinien tber die arztliche Untersuchung und arztliche Impfberatung
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SEPA-Basis-Lastschriftmandat

Anlage 7
Erklarung Nachhauseweg

Anlage 8
Erklarung zur Abholung des Kindes

Anlage 8
Belehrung nach 8 34 Abs. 5 S. 2 IfSG






Anlage 1

Benutzungsordnung fiir die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms

Buchun

ie Buc

bausteine Kindergartenjahr 2024/2025 ff angepasst an BE Beantragung

austeine wurden auf der Basis der Auswertung der Nutzer-Frequenz-Analysen in einer Beteiligungswerkstatt mit Leitungen, Stellvertretungen,
Elternbeirat®&orsitzenden, Mitgliedern des Kooperationsausschusses, der ev. Kirche und der Gemeindeverwaltung entwickelt (11.3.u.19.3.), mit allen pad. Teams
beraten (bis 5.4.) im Kooperationsausschuss am 10.4. weiter beraten, in Abgleich mit dem Fachkraftstand Marz 2024 gebracht und am 25.4. 2024 6ffentlich durch den
Gemeinderat der Gemeinde Dettingen beschlossen. Die Aufstellung weist den Wochenstundenumfang und die sog. Ganztages-Tage (GT-Tage) aus; der Beginn der
Betreuungszeit wurde, wie bereits 2023/24 in Dettingen gehandhabt, unter einer Auswahl von ,Startzeiten” durch die Eltern des jeweiligen Hauses per Abfrage mit Ende
Mai 2024 fiir die Dauer von 3 Jahren entschieden. Bei der Kombination von VO- und Halbtagesangeboten in einem Haus kann das Halbtagesangebot um 30 Minuten

oder 1 Stunde variieren. Im Juni wurde der, aus genehmigungsrechtlichen Griinden kurzfristig aufzubauende Naturkindergarten erganzt.

Einrichtung Baustein Baustein Baustein

Kindergarten Kegelwasen Modul 25 Wochenstunden Modul 30 Wochenstunden Modul 32,5 Wochenstunden (6,5
(5 Stunden/Tag) (6 Stunden/Tag) Stunden/Tag)
13 Platze 24 Platze 13 Platze

Kindergarten Neubiihlsteige

Modul 25 und Modul 30 Wochenstunden (5 bzw. 6 Stunden/Tag)
36 Platze (Zeitgemischt)

Modul 34,5 Wochenstunden?
20 Platze

Kinderkrippe Neubiihisteige

Modul 25 Wochenstunden

Modul 34,5 Wochenstunden

(5 Stunden/Tag) 5 Platze
5 Platze
Kindergarten Bergstrae Modul 25 Wochenstunden Modul 30 Wochenstunden Modul 32,5 Wochenstunden
(5 Stunden/Tag) (6 Stunden/Tag) (6,5 Stunden/Tag)
25 Platze 25 Platze 25 Platze

Kindergarten
U.d. Regenbogen

Modul 30 und Modul 32 Wochenstunden (6 bzw. 6,4 Stunden/Tag)
30VO+20GT Platze (zeitgemischt)

Kinderkrippe
U.d. Regenbogen

Modul 30 und Modul 32 Wochenstunden (6 bzw. 6,4 Stunden/Tag)
5VO+5 GT Platze (zeitgemischt)

Kindergarten Walter-Ellwanger

Modul 25 und Modul 30 Wochenstunden (5 bzw. 6 Stunden/Tag)
62 Platze

Modul 34,5 Wochenstunden
40 Platze

Kinderkrippe Walter-Ellwanger

Modul 24 Wochenstunden an 4

Modul 30 Wochenstunden

Modul 34,5 Wochenstunden

Tagen (6 Stunden/Tag) (6 Stunden/Tag) 22 Platze
20 Platze 10 Platze
Waldkindergarten Modul 30 Wochenstunden
(6 Stunden/Tag)
20 +20 Platze
Naturkindergarten Modul 25 Wochenstunden Modul 30 Wochenstunden
(5 Stunden/Tag) (6 Stunden/Tag)
20 Platze 20 Platze

Die Beitrage fiir die jeweiligen Module finden Sie auf der Riickseite.

1 Lange Tage sind Montag (und bei 2 langen Tagen) erganzend der Dienstag entsprechend der Lage des Nachmittagsunterrichts in der Grundschule




Beitrage Kindergarten

2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025
Modul 25 Modul 25 Modul 30 Modul 30 Modul 32 Modul 32 | Modul 32,5 | Modul 32,5 | Modul 34,5 | Modul 34,5
Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche
pro Kind bei U3 U3 U3 U3 U3
Familie ... (mdglich ab (moglich ab (mdglich ab (mdglich ab (mdglich ab
2,9 Jahre) 2,9 Jahre) 2,9 Jahre) 2,9 Jahre) 2,9 Jahre)
. : 3 bis 6 3 bis 6 3 bis 6
3bis 6 3 bis 6 s e ey
Alterssegment jéhrige 2 j'ahrige 2 Jahnge 2 Jahnge 2 Jahnge 2
... mit1
Kind 130 € 259 € 162 € 324 € 173 € 346 € 176 € 351 € 186 € 373 €
in
k‘.‘ mit 2 101 € 202 € 126 € 252 € 134 € 269 € 137 € 273 € 145 € 290 €
indern
k._.mit3 68 € 136 € 85 € 170 € 91 € 181 € 92 € 184 € 98 € 196 €
indern
- ab4 2€ 45€ 28 € 56 € 30€ 60 € 30€ 61€ 32l 64 €
Kindern
Beitrage Kinderkrippe
2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025 | 2024/2025
Modul24 | Modul 25 Modul 30 Modul 32 | Modul 34,5
pro Kind bei Std./an | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche | Std./Woche
Familie ... 4 Tagen
5 Tage
Alterssegment | 1-2 jahrige | 1-2 jahrige | 1-2 jahrige | 1-2 jahrige | 1-2 jahrige
1 Kind 363 € 378 € 454 € 484 € 522 €
o Mmit2 282 € 294 € 353 € 376 € 406 €
Kindern
- mit3 190 € 198 € 238 € 254 € 274 €
Kindern
~-ab4 e 65 € 78 € 84 € 90 €
Kindern
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[ N |
Qichtlinien es Kultusministeriums und des Ministeriums fiir

Bild4on Elternbeiriten gemafl Kindertagesbetreuungsgesetz

Arbeit und Soziales iiber die Bildung und Aufgaben der
Elternbeirite nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes

Bekanntmachung vom 15. Mirz 2008 (K.u.U. 2008 S. 81)
Az. 24-6930.7/3

1.2

1.3

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Allgemeines

Nach § 5 des Kindertagesbetreuungsgesetzes werden an Kindergérten,
Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Kinderkrippen
(Einrichtungen) Elternbeirite gebildet.

Der Elternbeirat bei Einrichtungen ist die Vertretung der Eltern der
aufgenommenen Kinder.

Eltern im Sinne dieser Richtlinien sind auch Erziehungsberechtigte, de-
nen die Sorge fiir die Person des Kindes anstelle der Eltern zusteht.

Bildung des Elternbeirats

Zur Bildung des Elternbeirats werden die Eltern der in die Einrichtung
aufgenommenen Kinder nach Beginn des Kindergartenjahres vom Tra-
ger bzw. einer von ihm beauftragten Person einberufen.

Der Elternbeirat besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Eltern
jeder Gruppe wahlen aus ihrer Mitte ein Mitglied und einen Vertreter,
die beide Mitglied im Elternbeirat sind.

Das Wahlverfahren bestimmen im Ubrigen die Eltern.

Der Elternbeirat wahlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen
Stellvertreter.

Die Amtszeit des Elternbeirats betrigt in der Regel ein Jahr. Bis zur
Wahl des neuen Elternbeirats fiihrt der bisherige Elternbeirat die Ge-
schéfte weiter.

Scheiden alle Kinder eines Mitglieds (Vertreters) des Elternbeirats vor
Ablauf der Amtszeit aus, endet mit dem Ausscheiden auch die Mit-
gliedschaft im Elternbeirat. Endet die Mitgliedschaft aller Mitglieder
und Vertreter vor Ablauf der Amtszeit, ist eine Neuwahl vorzunehmen.

Aufgaben des Elternbeirats

Der Elternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungsarbeit in der Einrich-
tung zu unterstiitzen und die Zusammenarbeit zwischen Einrichtung,
Elternhaus und Trager zu fordern.

Archiv-CD-ROM K.u.U.- 2010 Neckar-Verlag GmbH - VS-Villingen ~44¥/
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Bildung von Elternbeiriten gemafl Kindertagesbetreuungsgesetz

3.2 Der Elternbeirat setzt sich dafiir ein, dass der Anspruch der Kinder auf
Erziehung, Bildung und Betreuung in der Einrichtung verwirklicht
wird. Er hat zu diesem Zweck insbesondere

3.2.1 das Verstidndnis der Eltern fir die Bildungs- und Erziehungsziele der
Einrichtung zu wecken,

3.2.2 Wiinsche, Anregungen und Vorschlédge der Eltern entgegenzunehmen
und dem Trager oder der Leitung der Einrichtung zu unterbreiten,

3.2.3 sich beim Triger fiir eine angemessene Besetzung mit Fachkréften so-
wie fiir die sachliche und raumliche Ausstattung einzusetzen und

3.2.4 das Verstiandnis der Offentlichkeit fiir die Arbeit der Einrichtung und
ihrer besonderen Bediirfnisse zu gewinnen.

4. Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Einrichtung

4.1  Der Elternbeirat arbeitet mit den padagogischen Kriften, der Leitung
und dem Trager der Einrichtung zusammen.

4.2 Der Trager sowie die Leitung der Einrichtung beteiligen den Eltern-
beirat an den Entscheidungen in allen wesentlichen Angelegenheiten
der Erziehung, Bildung und Betreuung in der Einrichtung, insbesonde-
re soweit sie das paddagogische Konzept, die Organisation und die Be-
triebskosten betreffen. Der Elternbeirat ist insbesondere vor der Rege-
lung der Ferien- und Offnungszeiten, der Festsetzung der Elternbeitri-
ge im Rahmen der fiir den Tréger verbindlichen Regelungen, der Fest-
legung von Grundsétzen liber die Aufnahme der Kinder in die Einrich-
tung sowie vor der Einflihrung neuer padagogischer Konzepte zu ho-
ren.

5. Sitzungen des Elternbeirats

5.1 Der Elternbeirat tritt auf Einladung seines Vorsitzenden nach Bedarf,
jedoch mindestens zweimal jahrlich zusammen. Der Elternbeirat ist von
seinem Vorsitzenden einzuberufen, wenn der Triger, mindestens zehn
Eltern oder zwei seiner Mitglieder unter Benennung der Bespre-
chungspunkte dies verlangen.

5.2 Verlangen die Eltern die Einberufung des Elternbeirats, ist ihnen Gele-
genheit zu geben, ihr Anliegen dem Elternbeirat vorzutragen.

5.3 Zu den Sitzungen des Elternbeirats sollen die paddagogischen Mitar-
beiter der Einrichtung und Vertreter des Triagers nach Bedarf eingela-
den werden.

6. Weitere Bestimmungen

6.1 Der Elternbeirat berichtet den Eltern mindestens einmal im Jahr iber
seine Tatigkeit.

6.2 Fiir den regelméfBigen Austausch zwischen Eltern, Trager und Leitung
der Einrichtung ist eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft not-

L4Y/ Neckar-Verlag GmbH - VS-Villingen Archiv-CD-ROM K.u.U. - 2010
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6.3

6.4

wendig. Dabei sind verschiedene Arten von Elternkontakten anzustre-
ben.

Der Tréager der Einrichtung soll zusammen mit dem Elternbeirat und
nach Anhorung der Leitung der Einrichtung den Eltern Gelegenheit ge-
ben, Fragen der Elementarerziehung gemeinsam zu erdrtern. Damit
sich die Einrichtungen und Familien bei der Zielbestimmung fiir die pa-
dagogische Arbeit und der Beobachtung und Férderung der kindlichen
Bildungs- und Entwicklungsprozesse abstimmen kénnen, soll den El-
tern Gelegenheit gegeben werden, Fragen der Bildung und Erziehung
zu erortern. Dies erfolgt nach Abstimmung mit dem Trager, dem El-
ternbeirat und der Leitung der Einrichtung.

Die Elternbeirdte mehrerer Einrichtungen eines Tragers oder auf dem
Gebiet einer Gemeinde konnen sich zu einem Gesamtelternbeirat zu-
sammenschlieen.

Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veroffentlichung in Kraft.

Archiv-CD-ROM K.u.U. - 2010 Neckar-Verlag GmbH - VS-Villingen ~44¥/
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In eine chen Fall ist insbesondere auch zu priifen,
ob nach abe der einschldgigen Bestimmungen eine
MafBnahme zuriickgenommen werden kann oder ein
Schadensersatzanspruch entstanden ist.

@

)

3)

4)

®)

§25
Inkrafttreten

Diese Rahmendienstvereinbarung ersetzt mit Un-
terzeichnung zum 6. Februar 2018 die Rahmenver-
einbarung zum Einsatz von Lern-, Informations-
und Kommunikationsplattformen vom 26. Januar
2012 und gilt damit fiir bereits eingefithrte Verfah-
ren bzw. zukiinftig einzufiihrende Verfahren an den
Schulen.

Zum 6. Februar 2018 startet der Pilotversuch zur
landeseinheitlichen digitalen Bildungsplattform
an Schulen, die sich dafiir bewerben und zum Pilot
zugelassen wurden. Zum gleichen Zeitpunkt steht
allen Lehrkréaften des Landes Baden-Wiirttemberg
die digitale Bildungsplattform zur freiwilligen Nut-
zung zur Verfiigung.

Eine verbindliche Einfithrung der landesweiten di-
gitalen Bildungsplattform fiir die Lehrkréfte einer
Schule ist erst nach Abschluss der Pilotphase (2019)
moglich. Eine verbindliche Einfiihrung setzt zudem
eine angemessene Hardwareausstattung und bei er-
ganzenden Regelungen die Zustimmung des ortlich
zustidndigen Personalrats nach § 4 (2), § 6 (1) und
(5 bzw. 8), § 10 (5) und (8), § 11 (1), §§ 19, 21, 22 (4)
und § 23 dieser Rahmendienstvereinbarung voraus.
Zur transparenten Klarung von der speziellen schu-
lischen Nutzungsmodalitaten wird der Abschluss
einer Dienstvereinbarung empfohlen.

Die Vereinbarung ist von beiden Seiten mit einer
Frist von drei Monaten zum Jahresende kiindbar.
Im Einvernehmen zwischen dem Kultusministe-
rium und dem Hauptpersonalrat kann die Frist
abgekiirzt werden. Einvernehmliche Anderungen
sind davon unabhingig jederzeit méglich. Die ge-
kiindigte Vereinbarung besitzt Nachwirkung fiir
die Dauer von zwei Jahren. Die Nachwirkung trifft
auch auf Beschiftigte zu, die nach der Kiindigung
dieser Dienstvereinbarung neu in die Beschaftigung
eintreten.

Soweit einzelne Vorschriften der Dienstvereinba-
rung auf Grund anderweitiger Regelungen unwirk-
sam sein sollten, wird die Wirksamkeit der Dienst-
vereinbarung im Ubrigen hierdurch nicht bertiihrt.

Die Dienstvereinbarung ist in der jeweils giltigen
Fassung im Amtsblatt Kultus und Unterricht be-
kannt zu machen.

Die Dienststellen und Beschéftigten im Geschéafts-
bereich der Kultusverwaltung sind ausdriicklich
auf diese Dienstvereinbarung und ihre Veroffentli-
chung hinzuweisen.

Stuttgart, den 6. Februar 2018

Ministerium fiir Kultus, Jugend und Sport
Baden-Wiirttemberg

Gerda Windey

Ministerialdirektorin

Vorsitzende des Hauptpersonalrates

fir Lehrkrafte an Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-,
Gemeinschaftsschulen sowie an Sonderpadagogischen
Bildungs- und Beratungszentren

Alfred Konig

€\n

fiir Lehrkrafte an Gymnasien
Ralf Scholl

fiir Lehrkrafte an beruflichen Schulen
Sophia Guter '

fir den auBerschulischen Bereich
Martin Morgen

Ku.U. 2018 S.104

Richtlinien des Sozialministeriums

und des Kultusministeriums iiber die
arztliche Untersuchung nach § 4 des
Kindertagesbetreuungsgesetzes und die
arztliche Impfberatung nach § 34
Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes

Bekanntmachung vom 19. Januar 2018
Az.: 5423.1/7
1 Allgemeines

1.1 Jedes Kind muss vor der Aufnahme in eine Kin-
dertageseinrichtung einmalig &rztlich untersucht
werden. Kindertageseinrichtungen sind gemaf § 1
Absatz 1 Satz 2 des Kindertagesbetreuungsgesetzes
Kindergirten, Tageseinrichtungen mit altersge-
mischten Gruppen und Kinderkrippen.

1.2 Zweck der arztlichen Untersuchung ist festzustel-
len, ob dem Besuch der Kindertageseinrichtung me-
dizinische Bedenken entgegenstehen.

1.3 Die arztliche Untersuchung soll sich insbesondere
auf den Stand der korperlichen und psychischen
Entwicklung, die Sinnesorgane und Auffélligkeiten
des Verhaltens erstrecken. Arztliche Untersu-
chungen in diesem Sinne sind auch die Friiherken-
nungsuntersuchungen U3 bis U9 bis zur Vollendung
des sechsten Lebensjahres (Kinder-Richtlinie in der
Fassung vom 18. Juni 2015 - BAnz AT 18. August
2016 B1 —, zuletzt gedndert am 18. Mai 2017 - BAnz
AT 24.Juli 2017 B2 —) nach § 26 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 25 Absatz 4 Satz 2 des Fiinften Buches
Sozialgesetzbuch:

Nr. 7
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14

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

3.1

- U3: vierte bis fiinfte Lebenswoche,

— U4: dritter bis vierter Lebensmonat,

— Ub: sechster bis siebter Lebensmonat,
— U6: zehnter bis zwolfter Lebensmonat,
— UT: 21.bis 24. Lebensmonat,

— UTa: 34. bis 36. Lebensmonat,

— U8: 46. bis 48. Lebensmonat,

- U9: 60. bis 64. Lebensmonat.

Die drztliche Untersuchung darf nicht langer als
zwolf Monate vor der Aufnahme in die Kinderta-
geseinrichtung durchgefithrt worden sein.

Vor der Erstaufnahme eines Kindes in eine Kinder-
tageseinrichtung hat zuséatzlich eine arztliche Impf-
beratung der Personensorgeberechtigten beziiglich
eines vollstdndigen, altersgeméflen und nach den
Empfehlungen der Standigen Impfkommission aus-
reichenden Impfschutzes zu erfolgen.

Zweck der &rztlichen Impfberatung ist es, dem
Impfschutz von Kindern in Kindertageseinrich-
tungen ein besonderes Augenmerk zu schenken und
zu einem altersgemifBen Impfschutz beizutragen.

Die arztliche Impfberatung hat zeitnah vor der Auf-
nahme in die Kindertageseinrichtung zu erfolgen.

Vorlage einer Bescheinigung tiber die drztliche Un-
tersuchung und die érztliche Impfberatung

Bei der Aufnahme des Kindes in eine Kinderta-
geseinrichtung haben die Personensorgeberech-
tigten dem Tréger der Kindertageseinrichtung eine
arztliche Bescheinigung tiber das Ergebnis der arzt-
lichen Untersuchung und die durchgefiihrte Impf-
beratung auszuhindigen. Aus der Bescheinigung
muss ersichtlich sein, ob gegen die Aufnahme in
eine Kindertageseinrichtung medizinische Beden-
ken bestehen oder dass bei einer gesundheitlichen
Beeintriachtigung des Kindes, sofern eine Entbin-
dung von der drztlichen Schweigepflicht durch die
Personensorgeberechtigten vorliegt, die Vorausset-
zungen fir die Aufnahme des Kindes in Kinderta-
gesbetreuung mit Fachkraften der Kindertagesein-
richtung geklart werden. Die Bescheinigung muss
dartiber hinaus den Nachweis enthalten, dass eine
Impfberatung beziiglich eines vollstidndigen, alters-
geméBen und nach den Empfehlungen der Stén-
digen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes
erfolgt ist.

Fir die arztliche Bescheinigung tiber das Ergebnis
der drztlichen Untersuchung und die durchgefiihrte
Impfberatung ist der Vordruck nach dem als Anlage
beigefiigten Muster zu verwenden.

Aufgaben des Tréagers der Kindertageseinrichtung

Der Tréager der Kindertageseinrichtung hat die Per-
sonensorgeberechtigten bei der Anmeldung darauf
hinzuweisen, dass das Kind vor der Aufnahme in die
Kindertageseinrichtung arztlich untersucht werden
muss sowie eine drztliche Impfberatung stattfinden

3.2

4

4.1

4.2

4.3

muss. Hierzu lasst er den Personensorgeberechtigten
einen Vordruck der &rztlichen Bescheinigung nach
dem als Anlage beigefiigten Muster zukommen und
kontrolliert die Vorlage der ausgefiillten Bescheini-
gung durch die Personensorgeberechtigten.

Wenn der Nachweis liber eine drztliche Impfbera-
tung nicht erbracht wurde, benachrichtigt die Lei-
tung der Kindertageseinrichtung das Gesundheits-
amt, in dessen Bezirk sich die Einrichtung befindet
und Ubermittelt dem Gesundheitsamt personen-
bezogene Angaben. Das Gesundheitsamt kann die
Personensorgeberechtigten zu einer Beratung la-
den.

Ergénzende Bestimmungen

Nehmen die padagogischen Mitarbeiterinnen und
-arbeiter der Einrichtung bei einem Kind deutlich
erkennbare Entwicklungsverzogerungen oder -sto-
rungen wahr, empfehlen sie den Personensorgebe-
rechtigten eine Vorstellung des Kindes bei einer
Kinderarztin oder einem Kinderarzt oder einer In-
terdisziplindren Friithforderstelle beziehungsweise
einer Sonderpadagogischen Beratungsstelle. Aus-
kunft iiber geeignete Friithforder- beziehungsweise
Beratungsstellen im Stadt- oder Landkreis gibt das
zustdndige Gesundheitsamt, die regionale Arbeits-
stelle Frithférderung der unteren Schulaufsichtsbe-
hérde oder die Uberregionale Arbeitsstelle Frith-
forderung im Regierungsprasidium Stuttgart. Nach
Einwilligung der Personensorgeberechtigten kann
die Kindertageseinrichtung den Kontakt zur In-
terdisziplindren Friithférderstelle beziehungsweise
Sonderpadagogischen Beratungsstelle auch direkt
herstellen.

Bei Personen, die an bestimmten iibertragbaren
Krankheiten erkrankt oder dessen verdachtig sind
oder die verlaust sind, sind die Vorschriften des In-
fektionsschutzgesetzes (IfSG) zu beachten.

Wird der Nachweis tiber die drztliche Impfberatung
nicht erbracht, kann dies nach § 73 Absatz 1a Num-
mer 17a lfSG mit einer GeldbuBle von bis zu 2 500
Euro durch die Ortspolizeibehorde geahndet wer-
den.

Die Regelungen zur arztlichen Untersuchung gelten
fiir die Aufnahme eines Kindes in Kindertagespfle-
ge entsprechend.

Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach ih-
rer Verdffentlichung in Kraft und am 30. Juni 2024
auBer Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Verwaltungs-
vorschrift treten die Richtlinien des Kultusministe-
riums und des Ministeriums fiir Arbeit und Sozi-
ales iber die drztliche Untersuchung nach § 4 des
Kindertagesbetreuungsgesetzes vom 28. September
2009 (GABL. S. 261, K.u.U. S. 202) auBler Kraft.

K.uU. 2018 S.113

Diese Richtlinien werden in das Bekanntmachungsver-
zeichnis Ausgabe B aufgenommen.
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Anlage (zu den Nummern 2.2 und 3.1)

Bescheinigung iiber die drztliche Untersuchung und die drztliche Impfberatung
nach den Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums

Uber die drztliche Untersuchung nach § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und die arztliche Impfberatung
nach § 34 Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes

Das Kind
Name, Vorname
Geburtsdatum

Anschrift

wurde am

von mir auf Grund von § 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und der oben genannten Richtlinien tiber die &rzt-
liche Untersuchung und Impfberatung drztlich untersucht.

Gegen die Aufnahme des Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege bestehen, soweit sich
nach der Durchfiihrung der gesetzlichen

Fritherkennungsuntersuchung U ___ erkennen lésst,

O keine medizinischen Bedenken.

O medizinische Bedenken.

QO Das Kind ist gesundheitlich beeintréchtigt. Die Voraussetzungen fiir die Aufnahme des Kindes in einer Kinder-
tageseinrichtung oder in Kindertagespflege werden mit den Personensorgeberechtigten und Fachkraften der
Kindertageseinrichtung oder der Tagespflegeperson geklért, sofern die Entbindung von der drztlichen Schwei-

gepflicht durch die Personensorgeberechtigten vorliegt.

Das Untersuchungsergebnis ist den Personensorgeberechtigten mitgeteilt worden.

QO Die arztliche Impfberatung nach § 34 Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit den oben
genannten Richtlinien {iber die arztliche Untersuchung und Impfberatung in Bezug auf einen vollstiandigen,
altersgeméafBen und nach den Empfehlungen der Standigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kin-

des wurde von mir zuletzt am beziehungsweise im Rahmen der U durchgefiihrt. *)
Ort, Datum
Unterschrift der Arztin / des Arztes Stempel der Arztin / des Arztes

*) Diese Erklérung ist nicht erforderlich vor Aufnahme in die Kindertagespflege
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Gesetz

fur den Schutz vor Masern und zur Starkung der Impfpréavention
(Masernschutzgesetz)

Vom 10. Februar 2020

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Anderung des
Infektionsschutzgesetzes
Das Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000
(BGBI. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 46 des Ge-
setzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2652) geén-
dert worden ist, wird wie folgt geandert:
1. Die Inhaltstibersicht wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zur Uberschrift des 3. Abschnitts
wird wie folgt gefasst:

»3. Abschnitt — Uberwachung*.
b) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:
»8 22 Impfdokumentation®.
c) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst:
.8 24 Feststellung und Heilbehandlung Uber-

tragbarer Krankheiten, Verordnungser-
machtigung”.

2. 8 2 wird wie folgt geandert:

a) In Nummer 14 wird der Punkt am Ende durch
ein Komma ersetzt.

b) Die folgenden Nummern 15 und 16 werden an-
gefugt:

»15. Leitung der Einrichtung

die Person, die mit den Leitungsaufgaben
in der jeweiligen Einrichtung beauftragt ist;
das betrifft auch

a) die selbstandig téatige Person fir ihren
Zustandigkeitsbereich selbst,

b) die Person, die einrichtungsibergrei-
fend mit den Leitungsaufgaben beauf-
tragt ist,

16. personenbezogene Angabe

Name und Vorname, Geschlecht, Geburts-
datum, Anschrift der Hauptwohnung oder
des gewdhnlichen Aufenthaltsortes und,
falls abweichend, Anschrift des derzeiti-
gen Aufenthaltsortes der betroffenen Per-
son sowie, soweit vorliegend, Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse.*

3. 8§ 4 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 Satz 3 bis 5 wird durch die folgenden
Satze ersetzt:

JAuf dem Gebiet der Zoonosen und mikrobiell
bedingten Lebensmittelvergiftungen sind das
Bundesamt flir Verbraucherschutz und Lebens-

=

mittelsicherheit, das Bundesinstitut fir Risiko-
bewertung und das Friedrich-Loeffler-Institut
zu beteiligen. Auf Ersuchen der zusténdigen
obersten Landesgesundheitshehdrde kann
das Robert Koch-Institut den zusténdigen Stel-
len bei MakRnahmen zur Uberwachung, Verhii-
tung und Bekdmpfung von schwerwiegenden
Uibertragbaren Krankheiten, auf Ersuchen meh-
rerer zustandiger oberster Landesgesundheits-
behérden auch léanderubergreifend, Amtshilfe
leisten. Soweit es zur Erflillung dieser Amtshilfe
erforderlich ist, darf es personenbezogene Da-
ten verarbeiten. Es arbeitet mit den jeweils zu-
standigen Bundesbehdrden, den zustandigen
Landesbehoérden, den nationalen Referenzzen-
tren, weiteren wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und Fachgesellschaften zusammen.*

Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Das Robert Koch-Institut arbeitet zu den
in 8 1 Absatz 1 genannten Zwecken mit aus-
landischen Stellen und supranationalen Or-
ganisationen sowie mit der Weltgesundheits-
organisation und anderen internationalen
Organisationen zusammen. Im Rahmen dieser
Zusammenarbeit starkt es deren Fahigkeiten,
insbesondere einer mdoglichen grenziber-
schreitenden Ausbreitung von Ubertragbaren
Krankheiten vorzubeugen, entsprechende Ge-
fahren frihzeitig zu erkennen und MalRnahmen
zur Verhinderung einer mdoglichen grenz-
Uberschreitenden Weiterverbreitung einzulei-
ten. Die Zusammenarbeit kann insbesondere
eine dauerhafte wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit Einrichtungen in Partnerstaaten, die
Ausbildung von Personal der Partnerstaaten
sowie Unterstutzungsleistungen im Bereich
der epidemiologischen Lage- und Risikobewer-
tung und des Krisenmanagements umfassen,
auch verbunden mit dem Einsatz von Personal
des Robert Koch-Institutes im Ausland. Soweit
es zur Abwendung von Gefahren von Dritten
und zum Schutz von unmittelbar Betroffenen
im Rahmen der friihzeitigen Erkennung und Ver-
hinderung der Weiterverbreitung von schwerwie-
genden Ubertragbaren Krankheiten, der Unter-
stiitzung bei der Ausbruchsuntersuchung und
-bekdmpfung, der Kontaktpersonennachverfol-
gung oder der medizinischen Evakuierung von
Erkrankten und Ansteckungsverdachtigen erfor-
derlich ist, darf das Robert Koch-Institut im Rah-
men seiner Aufgaben nach den Séatzen 1 bis 3
personenbezogene Daten verarbeiten.”



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 6, ausgegeben zu Bonn am 13. Februar 2020

3a. Die Uberschrift des 3. Abschnitts wird wie folgt
gefasst:

»3. Abschnitt
Uberwachung“.
4. § 6 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nummer 1 wird wie folgt geandert:

aaa) Nach Buchstabe r
Buchstabe s eingefiigt:

wird folgender

,»S) zoonotische Influenza,*.

bbb) Nach der Aufzahlung werden die Wor-
ter ,sowie die Erkrankung und der
Tod an einer behandlungsbedirftigen
Tuberkulose, auch wenn ein bakterio-
logischer Nachweis nicht vorliegt,”
gestrichen.

bb) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer la
eingefugt:
»la. die Erkrankung und der Tod in Bezug
auf folgende Krankheiten:

a) behandlungsbediirftige Tuberkulose,
auch wenn ein bakteriologischer
Nachweis nicht vorliegt,

Clostridioides-difficile-Infektion mit
klinisch schwerem Verlauf; ein kli-
nisch schwerer Verlauf liegt vor,
wenn

aa) der Erkrankte zur Behandlung
einer ambulant erworbenen Clo-
stridioides-difficile-Infektion in
eine medizinische Einrichtung
aufgenommen wird,

bb) der Erkrankte zur Behandlung
der  Clostridioides-difficile-In-
fektion oder ihrer Komplikatio-
nen auf eine Intensivstation ver-
legt wird,

cc) ein chirurgischer Eingriff, zum
Beispiel Kolektomie, auf Grund
eines Megakolons, einer Perfo-
ration oder einer refraktaren
Kolitis erfolgt oder

dd) der Erkrankte innerhalb von
30 Tagen nach der Feststellung
der  Clostridioides-difficile-In-
fektion verstirbt und die Infek-
tion als direkte Todesursache
oder als zum Tode beitragende
Erkrankung gewertet wurde,".

b) Absatz 2 wird wie folgt geéndert:

aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorange-
stellt:

c

,Dem Gesundheitsamt ist Uber die Mel-
dung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe i hinaus zu melden, wenn Per-
sonen an einer subakuten sklerosierenden
Panenzephalitis infolge einer Maserninfek-
tion erkranken oder versterben.“

bb) In dem neuen Satz 2 wird die Angabe ,,Ab-
satz 1 Nr. 1“ durch die Worter ,Absatz 1
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Satz 1 Nummer la Buchstabe a“ ersetzt
und wird das Wort ,,leiden“ durch die Wor-
ter ,,erkrankt sind“ ersetzt.

cc) In dem neuen Satz 3 werden die Worter
,Die Meldung nach Satz 1“ durch die Wor-
ter ,,Die Meldung nach den Satzen 1 und 2“
ersetzt.

5. 8§ 7 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a

eingefigt:
»3a. humanpathogene Bornaviren; Melde-
pflicht nur fiir den direkten Nachweis*.

bb) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a
eingefugt:

»6a. Chikungunya-Virus*“.

cc) Nach Nummer 10 wird folgende Num-
mer 10a eingeflgt:

»10a. Dengue-Virus*.

dd) Nach Nummer 31 wird folgende Num-
mer 3la eingefugt:

»3la. Middle-East-Respiratory-Syndrome-
Coronavirus (MERS-CoV)“.

ee) Nach Nummer 45 wird folgende Nummer 45a
eingeflgt:

»45a. Streptococcus pneumoniae; Melde-
pflicht nur fir den direkten Nachweis
aus Liquor, Blut, Gelenkpunktat oder
anderen normalerweise sterilen Sub-
straten®.

ff) Nummer 48 wird wie folgt gefasst:

»,48. Vibrio spp., humanpathogen; soweit
ausschliellich eine Ohrinfektion vor-
liegt, nur bei Vibrio cholerae“.

gg) Nach Nummer 48 wird folgende Num-
mer 48a eingeflgt:

,48a. West-Nil-Virus“.

hh) Nach Nummer 50 wird folgende Num-
mer 50a eingeflgt:

»,b0a. Zika-Virus und sonstige Arboviren®.

ii) In Nummer 51 wird der Punkt am Ende ge-
strichen.

j) Folgende Nummer 52 wird angefigt:

»,52. der direkte Nachweis folgender Krank-
heitserreger:

a) Staphylococcus aureus, Methicil-
lin-resistente Stamme; Meldepflicht
nur fir den Nachweis aus Blut
oder Liquor

b) Enterobacterales bei Nachweis ei-
ner Carbapenemase-Determinante
oder mit verminderter Empfind-
lichkeit gegenliber Carbapenemen
auRer bei natirlicher Resistenz;
Meldepflicht nur bei Infektion oder
Kolonisation

c) Acinetobacter spp. bei Nachweis
einer  Carbapenemase-Determi-
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nante oder mit verminderter Emp-
findlichkeit gegentiber Carbape-
nemen auller bei natirlicher Re-
sistenz; Meldepflicht nur bei Infek-
tion oder Kolonisation.*

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende ge-
strichen.

bb) Folgende Nummer 6 wird angefiigt:

,6. Neisseria gonorrhoeae mit verminderter
Empfindlichkeit gegenlber Azithromy-
cin, Cefixim oder Ceftriaxon.”

8 9 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geandert:
aa) In Buchstabe f wird die Angabe ,,.§ 23 Ab-

satz 5“ durch die Worter ,,§ 23 Absatz 3

Satz 1“ ersetzt.

bb) Folgender Buchstabe g wird angefiigt:

»0) Zugehdrigkeit zu den in § 70 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 genannten Personen-
gruppen,*.

Folgender Absatz 6 wird angefligt:

A=

.(6) Die verarbeiteten Daten zu meldepflich-
tigen Krankheiten und Nachweisen von Krank-
heitserregern werden jeweils fallbezogen mit
den Daten der zu diesem Fall gefihrten Ermitt-
lungen und getroffenen MalRnahmen sowie mit
den daraus gewonnenen Erkenntnissen auch
an die zustandigen Stellen der Bundeswehr
Ubermittelt, sofern die betroffene Person einer
Personengruppe im Sinne des § 70 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 angehort.”

In § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe f
werden die Woérter ,,nach § 23 Absatz 5“ durch die
Worter ,nach &8 23 Absatz 3 Satz 1, Absatz 5
Satz 1" ersetzt.

§ 13 Absatz 3 wird durch die folgenden Abséatze 3
bis 6 ersetzt:

»(3) Fur Zwecke weiterer Untersuchungen und
der Verwahrung konnen die in § 23 Absatz 3 Satz 1
genannten Einrichtungen sowie Laboratorien Unter-
suchungsmaterial und Isolate von Krankheitser-
regern an bestimmte Einrichtungen der Spezial-
diagnostik abliefern, insbesondere an nationale
Referenzzentren, an Konsiliarlaboratorien, an das
Robert Koch-Institut und an fachlich unabhangige
Landeslaboratorien. Die Einrichtungen der Spe-
zialdiagnostik kdnnen Untersuchungsmaterial und
Isolate von Krankheitserregern fir den gleichen
Zweck untereinander abliefern. Gemeinsam mit
dem abgelieferten Material kdnnen pseudony-
misierte Falldaten Ubermittelt werden. Die Er-
gebnisse der Untersuchungen koénnen an die
abliefernden Einrichtungen tbermittelt werden. Eine
Wiederherstellung des Personenbezugs der uber-
mittelten pseudonymisierten Daten ist fiir die Ein-
richtungen der Spezialdiagnostik auszuschliel3en.
Enthalt das Untersuchungsmaterial humangeneti-
sche Bestandteile, sind angemessene Malinahmen
zu treffen, die eine Identifizierung betroffener Per-
sonen verhindern. Humangenetische Analysen des
Untersuchungsmaterials sind verboten. Das Bun-

desministerium fur Gesundheit wird ermachtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates festzulegen, dass die Trager der in § 8 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 genannten Einrichtungen
sowie Einrichtungen des offentlichen Gesundheits-
dienstes, in denen Untersuchungsmaterial und Iso-
late von Krankheitserregern untersucht werden,
verpflichtet sind, Untersuchungsmaterial, aus dem
meldepflichtige Nachweise von bestimmten Krank-
heitserregern gewonnen wurden, sowie Isolate der
entsprechenden Erreger zum Zwecke weiterer Un-
tersuchungen und der Verwahrung an bestimmte
Einrichtungen der Spezialdiagnostik abzuliefern
(molekulare Surveillance). Die Sétze 3 bis 7 gelten
entsprechend. In der Rechtsverordnung nach Satz 8
kann insbesondere bestimmt werden,

1. in welchen Fallen die Ablieferung zu erfolgen
hat,

2. welche Verfahren bei der Bildung der Pseudo-
nymisierung nach Satz 3 und bei den Malinah-
men nach Satz 6 anzuwenden sind,

3. dass Angaben zu Art und Herkunft des Unter-
suchungsmaterials sowie zu Zeitpunkt und
Umstédnden der Probennahme zu Ubermitteln
sind und

4. in welchem Verfahren und in welcher Hohe die
durch die Ablieferungspflicht entstehenden
Kosten fiir die Vorbereitung, die Verpackung
und den Versand der Proben erstattet werden
und welcher Kostentrager diese Kosten Uber-
nimmt.

Die Lander konnen zusatzliche MaBnahmen der
molekularen Surveillance treffen.

(4) Fur Zwecke der Uberwachung der Verbrei-
tung von Krankheitserregern, insbesondere solcher
mit Resistenzen, und der entsprechenden Thera-
pie- und Bekdmpfungsmalnahmen kdnnen die in
Absatz 3 Satz 1 genannten Einrichtungen unter-
einander pseudonymisierte Falldaten Ubermitteln.
Eine Wiederherstellung des Personenbezugs der
Ubermittelten pseudonymisierten Daten ist fir
den jeweiligen Empfanger der Daten auszuschlie-
Ren.

(5) Fur Zwecke der Feststellung der Inanspruch-
nahme von Schutzimpfungen und Impfeffekten
haben die Kassenarztlichen Vereinigungen dem
Robert Koch-Institut in von diesem festgelegten
Zeitabstanden folgende Angaben zu Ubermitteln
(Impfsurveillance):

1. Patienten-Pseudonym,

2. Geburtsmonat und -jahr,
3. Geschlecht,
4

. dreistellige Postleitzahl und Landkreis des Pa-
tienten,

)]

. Landkreis des behandelnden Arztes,
6. Fachrichtung des behandelnden Arztes,

7. Datum der Impfung, der Vorsorgeuntersu-
chung, des Arzt-Patienten-Kontaktes und
Quartal der Diagnose,
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8. antigenspezifischer Abrechnungscode der Imp-
fung, Diagnosecode nach der internationalen
statistischen Klassifikation der Krankheiten
und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)
sowie Leistung nach dem einheitlichen Be-
wertungsmalfistab,

9. Diagnosesicherheit,
10. Diagnosetyp.

Das Robert Koch-Institut bestimmt die techni-
schen Ubermittlungsstandards fiir die im Rahmen
der Impfsurveillance zu uUbermittelnden Daten
sowie das Verfahren zur Bildung des Patienten-
Pseudonyms nach Satz 1 Nummer 1. Eine Wie-
derherstellung des Personenbezugs der tbermit-
telten pseudonymisierten Daten ist fiir das Robert
Koch-Institut auszuschlief3en.

(6) Fur Zwecke der Feststellung einer Uber-
durchschnittlichen Sterblichkeit hat das zustan-
dige Standesamt der zustandigen Landesbehdérde
spatestens am dritten Arbeitstag nach der Eintra-
gung in das Sterberegister und hat die zustandige
Landesbehtdrde am folgenden Arbeitstag dem
Robert Koch-Institut anonymisiert den Tod, die
Todeserklarung oder die gerichtliche Feststellung
der Todeszeit einer im Inland verstorbenen Person
mit folgenden Angaben zu Ubermitteln (Morta-
lithtssurveillance):

1. Daten zum Ubermittelnden Standesamt,
2. Geschlecht der verstorbenen Person,

3. Jahr und Monat der Geburt der verstorbenen
Person,

4. Todestag oder Todeszeitraum,
5. Sterbeort,

6. Landkreis oder kreisfreie Stadt des letzten
Wohnsitzes der verstorbenen Person.

Fir die Ubermittlungen von den zustandigen Lan-
desbehorden an das Robert Koch-Institut be-
stimmt das Robert Koch-Institut die technischen
Ubermittlungsstandards. Die im Rahmen der Mor-
talitatssurveillance Ubermittelten Daten kdnnen
durch das Robert Koch-Institut anderen obersten
und oberen Bundesbehorden fur den gleichen
Zweck Ubermittelt werden.”

8§ 20 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

»(1) Die Bundeszentrale fir gesundheitliche
Aufklérung, die obersten Landesgesundheits-
behdrden und die von ihnen beauftragten Stel-
len sowie die Gesundheitsamter informieren die
Bevolkerung zielgruppenspezifisch Uber die
Bedeutung von Schutzimpfungen und andere
MafRnahmen der spezifischen Prophylaxe tber-
tragbarer Krankheiten. Bei der Information der
Bevolkerung soll die vorhandene Evidenz zu
bestehenden Impflicken berlcksichtigt wer-
den.”

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

»(4) Zur Durchfiihrung von Schutzimpfungen
ist jeder Arzt berechtigt. Facharzte dirfen
Schutzimpfungen unabhéngig von den Gren-
zen der Austibung ihrer facharztlichen Tatigkeit

durchfiihren. Die Berechtigung zur Durchfiih-
rung von Schutzimpfungen nach anderen bun-
desrechtlichen Vorschriften bleibt unberihrt.“

c) Absatz 6 wird wie folgt geandert:
aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

»Personen, die auf Grund einer medizini-
schen Kontraindikation nicht an Schutz-
impfungen oder an anderen MafRnahmen
der spezifischen Prophylaxe teilnehmen
kénnen, kénnen durch Rechtsverordnung
nach Satz 1 nicht zu einer Teilnahme an
Schutzimpfungen oder an anderen Mal-
nahmen der spezifischen Prophylaxe ver-
pflichtet werden.*

bb) Satz 3 wird aufgehoben.
d) Absatz 7 Satz 3 wird aufgehoben.

e) Die folgenden Abséatze 8 bis 14 werden ange-
fugt:

»(8) Folgende Personen, die nach dem
31. Dezember 1970 geboren sind, mussen ent-
weder einen nach den Maligaben von Satz 2
ausreichenden Impfschutz gegen Masern oder
ab der Vollendung des ersten Lebensjahres
eine Immunitét gegen Masern aufweisen:

1. Personen, die in einer Gemeinschaftsein-
richtung nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut
werden,

2. Personen, die bereits vier Wochen

a) in einer Gemeinschaftseinrichtung nach
§ 33 Nummer 4 betreut werden oder

b) in einer Einrichtung nach § 36 Absatz 1
Nummer 4 untergebracht sind, und

3. Personen, die in Einrichtungen nach § 23
Absatz 3 Satz 1, 8§ 33 Nummer 1 bis 4 oder
§ 36 Absatz 1 Nummer 4 tatig sind.

Ein ausreichender Impfschutz gegen Masern be-
steht, wenn ab der Vollendung des ersten
Lebensjahres mindestens eine Schutzimpfung
und ab der Vollendung des zweiten Lebensjah-
res mindestens zwei Schutzimpfungen gegen
Masern bei der betroffenen Person durchgefiihrt
wurden. Satz 1 gilt auch, wenn zur Erlangung
von Impfschutz gegen Masern ausschliefilich
Kombinationsimpfstoffe zur Verfligung stehen,
die auch Impfstoffkomponenten gegen andere
Krankheiten enthalten. Satz 1 gilt nicht fur Per-
sonen, die auf Grund einer medizinischen Kont-
raindikation nicht geimpft werden kénnen.

(9) Personen, die in Gemeinschaftseinrich-
tungen nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut oder
in Einrichtungen nach 8§ 23 Absatz 3 Satz 1,
§ 33 Nummer 1 bis 4 oder § 36 Absatz 1 Num-
mer 4 tatig werden sollen, haben der Leitung
der jeweiligen Einrichtung vor Beginn ihrer Be-
treuung oder ihrer Tatigkeit folgenden Nach-
weis vorzulegen:

1. eine Impfdokumentation nach § 22 Absatz 1
und 2 oder ein arztliches Zeugnis, auch in
Form einer Dokumentation nach 8§ 26 Ab-
satz 2 Satz 4 des Finften Buches Sozial-
gesetzbuch, dariber, dass bei ihnen ein



152

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 6, ausgegeben zu Bonn am 13. Februar 2020

nach den Mallgaben von Absatz 8 Satz 2
ausreichender Impfschutz gegen Masern
besteht,

2. ein arztliches Zeugnis dariber, dass bei ihnen
eine Immunitat gegen Masern vorliegt oder
sie aufgrund einer medizinischen Kontrain-
dikation nicht geimpft werden kdnnen oder

3. eine Bestéatigung einer staatlichen Stelle
oder der Leitung einer anderen in Absatz 8
Satz 1 genannten Einrichtung dariiber, dass
ein Nachweis nach Nummer 1 oder Num-
mer 2 bereits vorgelegen hat.

Die oberste Landesgesundheitsbehérde oder
die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen,
dass der Nachweis nach Satz 1 nicht der Lei-
tung der jeweiligen Einrichtung, sondern dem
Gesundheitsamt oder einer anderen staatlichen
Stelle gegentber zu erbringen ist. Die Behdrde,
die fur die Erteilung der Erlaubnis nach § 43
Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch
zustandig ist, kann bestimmen, dass vor dem
Beginn der Tatigkeit im Rahmen der Kinderta-
gespflege der Nachweis nach Satz 1 ihr gegen-
Uiber zu erbringen ist. Wenn der Nachweis nach
Satz 1 von einer Person, die aufgrund einer
nach Satz 8 zugelassenen Ausnahme oder
nach Satz 9 in Gemeinschaftseinrichtungen
nach § 33 Nummer 1 bis 3 betreut oder in Ein-
richtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1, § 33
Nummer 1 bis 4 oder 8 36 Absatz 1 Nummer 4
beschaftigt oder tatig werden darf, nicht vorge-
legt wird oder wenn sich ergibt, dass ein Impf-
schutz gegen Masern erst zu einem spateren
Zeitpunkt mdglich ist oder vervollstandigt wer-
den kann, hat

1. die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder
2. die andere Stelle nach Satz 2 oder Satz 3

unverziglich das Gesundheitsamt, in dessen
Bezirk sich die Einrichtung befindet, dariber
zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt
personenbezogene Angaben zu Ubermitteln.
Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht,
wenn der Leitung der jeweiligen Einrichtung
oder der anderen Stelle nach Satz 2 oder Satz 3
bekannt ist, dass das Gesundheitsamt Uber
den Fall bereits informiert ist. Eine Person, die
ab der Vollendung des ersten Lebensjahres
keinen Nachweis nach Satz 1 vorlegt, darf
nicht in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33
Nummer 1 bis 3 betreut oder in Einrichtungen
nach § 23 Absatz 3 Satz 1, § 33 Nummer 1 bis 4
oder § 36 Absatz 1 Nummer 4 beschéaftigt wer-
den. Eine Person, die Uber keinen Nachweis
nach Satz 1 verfligt oder diesen nicht vorlegt,
darf in Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1,
§ 33 Nummer 1 bis 4 oder § 36 Absatz 1
Nummer 4 nicht tatig werden. Die oberste
Landesgesundheitsbehérde oder die von ihr
bestimmte Stelle kann allgemeine Ausnahmen
von den Séatzen 6 und 7 zulassen, wenn das
Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Internetseite
einen Lieferengpass zu allen Impfstoffen mit
einer Masernkomponente, die fir das Inver-
kehrbringen in Deutschland zugelassen oder ge-

nehmigt sind, bekannt gemacht hat; parallel im-
portierte und parallel vertriebene Impfstoffe mit
einer Masernkomponente bleiben unberick-
sichtigt. Eine Person, die einer gesetzlichen
Schulpflicht unterliegt, darf in Abweichung von
Satz 6 in Gemeinschaftseinrichtungen nach
§ 33 Nummer 3 betreut werden.

(10) Personen, die am 1. Marz 2020 bereits
in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33
Nummer 1 bis 3 betreut werden oder in Einrich-
tungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1, § 33 Num-
mer 1 bis 4 oder 8 36 Absatz 1 Nummer 4 tétig
sind, haben der Leitung der jeweiligen Einrich-
tung einen Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 bis
zum Ablauf des 31. Juli 2021 vorzulegen. Ab-
satz 9 Satz 2 bis 5 findet mit der MaRgabe ent-
sprechende Anwendung, dass eine Benach-
richtigung des zustandigen Gesundheitsamtes
und eine Ubermittlung personenbezogener An-
gaben immer zu erfolgen hat, wenn der Nach-
weis nach Absatz 9 Satz 1 nicht bis zum Ablauf
des 31. Juli 2021 vorgelegt wird.

(11) Personen, die bereits vier Wochen in
Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Num-
mer 4 betreut werden oder in Einrichtungen
nach § 36 Absatz 1 Nummer 4 untergebracht
sind, haben der Leitung der jeweiligen Einrich-
tung einen Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 wie
folgt vorzulegen:

1. innerhalb von vier weiteren Wochen oder,

2. wenn sie am 1. Méarz 2020 bereits betreut
werden oder untergebracht sind, bis zum
Ablauf des 31. Juli 2021.

Absatz 9 Satz 2, 4 und 5 findet mit der MaR-
gabe entsprechende Anwendung, dass eine
Benachrichtigung des zustandigen Gesund-
heitsamtes und eine Ubermittlung personenbe-
zogener Angaben immer zu erfolgen hat, wenn
der Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 nicht bis zu
dem in Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 ge-
nannten Zeitpunkt vorgelegt wird.

(12) Folgende Personen haben dem Ge-
sundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jewei-
lige Einrichtung befindet, auf Anforderung
einen Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 vorzu-
legen:

1. Personen, die in Gemeinschaftseinrichtun-
gen nach 8 33 Nummer 1 bis 3 betreut wer-
den,

2. Personen, die bereits acht Wochen

a) in Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33
Nummer 4 betreut werden oder

b) in Einrichtungen nach 8 36 Absatz 1
Nummer 4 untergebracht sind und

3. Personen, die in Einrichtungen nach § 23
Absatz 3 Satz 1, § 33 Nummer 1 bis 4 oder
§ 36 Absatz 1 Nummer 4 tatig sind.

Wenn der Nachweis nach Absatz 9 Satz 1 nicht
innerhalb einer angemessenen Frist vorgelegt
wird oder sich aus dem Nachweis ergibt, dass
ein Impfschutz gegen Masern erst zu einem
spéateren Zeitpunkt mdglich ist oder vervoll-
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standigt werden kann, kann das Gesundheits-
amt die zur Vorlage des Nachweises verpflich-
tete Person zu einer Beratung laden und hat
diese zu einer Vervollstdndigung des Impf-
schutzes gegen Masern aufzufordern. Das
Gesundheitsamt kann einer Person, die trotz
der Anforderung nach Satz 1 keinen Nachweis
innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt,
untersagen, dass sie die dem Betrieb einer
in Absatz 8 Satz 1 genannten Einrichtung die-
nenden R&ume betritt oder in einer solchen
Einrichtung tatig wird. Einer Person, die einer
gesetzlichen Schulpflicht unterliegt, kann in
Abweichung von Satz 3 nicht untersagt wer-
den, die dem Betrieb einer Einrichtung nach
§ 33 Nummer 3 dienenden Rdume zu betreten.
Einer Person, die einer gesetzlichen Unterbrin-
gungspflicht unterliegt, kann in Abweichung
von Satz 3 nicht untersagt werden, die dem
Betrieb einer Gemeinschaftseinrichtung nach
§ 33 Nummer 4 oder einer Einrichtung nach
§ 36 Absatz 1 Nummer 4 dienenden Raume
zu betreten. Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen ein vom Gesundheitsamt nach
Satz 3 erteiltes Verbot haben keine aufschie-
bende Wirkung.

(13) Wenn eine nach den Absatzen 9 bis 12
verpflichtete Person minderjahrig ist, so hat
derjenige fir die Einhaltung der diese Person
nach den Abséatzen 9 bis 12 treffenden Ver-
pflichtungen zu sorgen, dem die Sorge fir
diese Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung
trifft den Betreuer einer von Verpflichtungen
nach den Absatzen 9 bis 12 betroffenen Per-
son, soweit die Erfullung dieser Verpflichtun-
gen zu seinem Aufgabenkreis gehdrt.

(14) Durch die Absatze 6 bis 12 wird das
Grundrecht der koérperlichen Unversehrtheit
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes)
eingeschrankt.”

9. 8§ 22 wird wie folgt gefasst:

.8 22
Impfdokumentation

(1) Jede Schutzimpfung ist unverziiglich in einen
Impfausweis, oder, falls der Impfausweis nicht
vorgelegt wird, in einer Impfbescheinigung zu do-
kumentieren (Impfdokumentation).

(2) Die Impfdokumentation muss zu
Schutzimpfung folgende Angaben enthalten:

jeder

1. Datum der Schutzimpfung,

2. Bezeichnung und Chargenbezeichnung des
Impfstoffes,

3. Name der Krankheit, gegen die geimpft wurde,

4. Name und Anschrift der fir die Durchfiihrung
der Schutzimpfung verantwortlichen Person
sowie

5. Bestatigung in Schriftform oder in elektronischer
Form mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur oder einem qualifizierten elektronischen
Siegel durch die fur die Durchfihrung der
Schutzimpfung verantwortliche Person.

10.

10a.

153

Bei Nachtragungen in einen Impfausweis kann je-
der Arzt die Bestatigung nach Satz 1 Nummer 5
vornehmen oder hat das zustandige Gesundheits-
amt die Bestatigung nach Satz 1 Nummer 5 vor-
zunehmen, wenn dem Arzt oder dem Gesund-
heitsamt eine frihere Impfdokumentation Uber
die nachzutragende Schutzimpfung vorgelegt
wird.

(3) In der Impfdokumentation ist hinzuweisen
auf

1. das zweckmaRige Verhalten bei ungewdhn-
lichen Impfreaktionen,

2. die sich gegebenenfalls aus den 8§ 60 bis 64
ergebenden Anspriiche bei Eintritt eines Impf-
schadens sowie

3. Stellen, bei denen die sich aus einem Impf-
schaden ergebenden Anspriche geltend ge-
macht werden kdnnen.

(4) In der Impfdokumentation ist Uiber notwen-
dige Folge- und Auffrischimpfungen mit Termin-
vorschlagen zu informieren, so dass die geimpfte
Person diese rechtzeitig wahrnehmen kann.*

§ 23 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 10 wird das Wort ,und“ am
Ende gestrichen.

bb) In Nummer 11 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma und das Wort ,,und“ er-
setzt.

cc) Folgende Nummer 12 wird angeflgt:
»12. Rettungsdienste.”
b) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 7 wird das Wort ,,und“ am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma und das Wort ,,und“ er-
setzt.

cc) Folgende Nummer 9 wird angefigt:
,9. Rettungsdienste.”

c) Nach Absatz 8 Satz 2 wird folgender Satz ein-
geflugt:

»Fur Rettungsdienste kdnnen die Landesregie-
rungen erforderliche MaRnahmen nach den
Sétzen 1 und 2 regeln.”

§ 24 wird wie folgt gefasst:
.8 24

Feststellung und
Heilbehandlung Ubertragbarer
Krankheiten, Verordnungserméachtigung

Die Feststellung oder die Heilbehandlung einer
in 8 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 5 oder in
§ 34 Absatz 1 Satz 1 genannten Krankheit oder
einer Infektion mit einem in § 7 genannten Krank-
heitserreger oder einer sonstigen sexuell uber-
tragbaren Krankheit darf nur durch einen Arzt
erfolgen. Satz 1 gilt nicht fur die Anwendung
von In-vitro-Diagnostika, die fir patienten-
nahe Schnelltests bei Testung auf HIV, Hepatitis-
C-Virus und Treponema pallidum verwendet
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11.

12.

12a.

12b.

12c.
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werden. Das Bundesministerium fur Gesundheit
wird ermé&chtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates festzulegen, dass
Satz 1 auch nicht fur die Anwendung von In-
vitro-Diagnostika gilt, die flir patientennahe
Schnelltests bei Testung auf weitere Krankheiten
oder Krankheitserreger verwendet werden.*

In 8§ 28 Absatz 2 werden die Worter ,arztliche
Bescheinigung® durch die Wérter arztliches
Zeugnis* ersetzt.

§ 33 wird wie folgt gefasst:
.8 33
Gemeinschaftseinrichtungen

Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses
Gesetzes sind Einrichtungen, in denen (berwie-
gend minderjahrige Personen betreut werden; dazu
gehdren insbesondere:

1. Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte,

2. die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch erlaubnispflichtige Kinder-
tagespflege,

3. Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtun-
gen,

4. Heime und

5. Ferienlager.”

8§ 36 wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

»,1. die in 8 33 genannten Gemeinschaftsein-
richtungen mit Ausnahme der Gemein-
schaftseinrichtungen nach § 33 Nummer 2,*.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Einrichtungen und Unternehmen, bei
denen die Moglichkeit besteht, dass durch
Tatigkeiten am Menschen durch Blut Krank-
heitserreger Ubertragen werden, sowie Ge-
meinschaftseinrichtungen nach § 33 Nummer 2
kénnen durch das Gesundheitsamt infektions-
hygienisch Uberwacht werden.*

§ 43 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 werden die Woérter ,,in mind-
licher und schriftlicher Form* gestrichen.

bb) In Nummer 2 wird das Wort ,schriftlich“
durch die Wérter ,in Textform* ersetzt.

b) In Absatz 7 werden die Worter ,,Européischen
Gemeinschaft” durch die Worter ,,Europaischen
Union“ ersetzt.

Dem § 56 Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:

»,Eine Entschadigung nach den Satzen 1 und 2
erhalt nicht, wer durch Inanspruchnahme einer
Schutzimpfung oder anderen MalRinahme der spe-
zifischen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrie-
ben ist oder im Bereich des gewdéhnlichen Aufent-
haltsorts des Betroffenen offentlich empfohlen
wurde, ein Verbot in der Auslibung seiner bis-
herigen Tatigkeit oder eine Absonderung hétte
vermeiden kénnen.*

13. § 73 wird wie folgt gedndert:

a) Nach Absatz 1a Nummer 7 werden die folgen-
den Nummern 7a bis 7d eingefugt:

.7a. entgegen § 20 Absatz 9 Satz 4 Nummer 1,
auch in Verbindung mit Absatz 10 Satz 2
oder Absatz 11 Satz 2 eine Benachrich-
tigung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig
oder nicht rechtzeitig vornimmt,

7b. entgegen § 20 Absatz 9 Satz 6 oder Satz 7
eine Person betreut oder beschéftigt oder
in einer dort genannten Einrichtung tatig
wird,

7c. entgegen § 20 Absatz 12 Satz 1, auch in
Verbindung mit § 20 Absatz 13 Satz 1 oder
Satz 2, einen Nachweis nicht, nicht richtig,
nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig
vorlegt,

7d. einer vollziehbaren Anordnung nach § 20
Absatz 12 Satz 3, auch in Verbindung mit
§ 20 Absatz 13 Satz 1 oder Satz 2, zu-
widerhandelt,”.

b) In Absatz 2 werden die Worter ,Absatzes la
Nr. 8, 9b, 11a, 17a und 21“ durch die Worter
,Absatzes 1a Nummer 7a bis 7d, 8, 9b, 11a,
17a und 21* ersetzt.

Artikel 2

Anderung des
Funften Buches Sozialgesetzbuch

Das Funfte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche

Krankenversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482), das zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2019
(BGBI. | S. 2913) geandert worden ist, wird wie folgt
geandert:

1.

In § 20a Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort
Jfordern® die Worter ,,im Zusammenwirken mit dem
offentlichen Gesundheitsdienst” eingefligt.

In § 20f Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 werden nach
dem Wort , Jugendhilfe” die Wéorter ,sowie Uber
deren Information Uber Leistungen der Kranken-
kassen nach § 20a Absatz 1 Satz 2“ eingefugt.

§ 20i wird wie folgt geédndert:
a) Absatz 1 Satz 7 wird aufgehoben.
b) Folgender Absatz 4 wird angefiigt:

»(4) Soweit Versicherte Anspruch auf Leistun-
gen fiir Schutzimpfungen haben, schlie3t dieser
Anspruch die Bereitstellung einer Impfdokumen-
tation nach 8 22 des Infektionsschutzgesetzes
ein. Die Krankenkassen kdnnen die Versicherten
in geeigneter Form uber féllige Schutzimpfun-
gen, fur die sie einen Anspruch auf Leistungen
haben, versichertenbezogen informieren.”

Nach § 26 Absatz 2 Satz 3 wird folgender Satz ein-
gefugt:

,In der arztlichen Dokumentation Uber die Unter-
suchungen soll auf den Impfstatus in Bezug auf
Masern und auf eine durchgefiihrte Impfberatung
hingewiesen werden, um einen Nachweis im Sinne
von § 20 Absatz 9 Satz 1 Nummer 1 und § 34 Ab-
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satz 10a Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes zu
ermoglichen.*

Dem § 27 Absatz 1 wird folgender Satz angeflgt:

»Zur Krankenbehandlung gehdren auch Leistungen
zur vertraulichen Spurensicherung am Korper, ein-
schlieBlich der erforderlichen Dokumentation sowie
Laboruntersuchungen und einer ordnungsgemafen
Aufbewahrung der sichergestellten Befunde, bei
Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitssché-
den, die Folge einer Misshandlung, eines sexuellen
Missbrauchs, eines sexuellen Ubergriffs, einer sexu-
ellen No6tigung oder einer Vergewaltigung sein kon-
nen.“

Nach 8§ 31 Absatz 1a wird folgender Absatz 1b ein-
gefugt:

»(1b) Fur Versicherte, die eine kontinuierliche
Versorgung mit einem bestimmten Arzneimittel
bendtigen, kdnnen Vertragsérzte Verordnungen
ausstellen, nach denen eine nach der Erstabgabe
bis zu dreimal sich wiederholende Abgabe erlaubt
ist. Die Verordnungen sind besonders zu kenn-
zeichnen. Sie dirfen bis zu einem Jahr nach Aus-
stellungsdatum zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenkasse durch Apotheken beliefert werden.”

§ 65a wird wie folgt gedndert:

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Absatze 1
und la ersetzt:

»(1) Die Krankenkasse bestimmt in ihrer
Satzung, unter welchen Voraussetzungen Ver-
sicherte, die Leistungen zur Erfassung von
gesundheitlichen Risiken und Friherkennung
von Krankheiten nach den 88§ 25, 25a und 26
oder Leistungen fur Schutzimpfungen nach
§ 20i in Anspruch nehmen, Anspruch auf einen
Bonus haben, der zusatzlich zu der in § 62
Absatz 1 Satz 2 genannten abgesenkten Belas-
tungsgrenze zu gewahren ist.

(1a) Die Krankenkasse soll in ihrer Satzung
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen
Versicherte, die regelmalig Leistungen der
Krankenkassen zur verhaltensbezogenen Préa-
vention nach § 20 Absatz 5 in Anspruch nehmen
oder an vergleichbaren, qualitatsgesicherten
Angeboten zur Férderung eines gesundheitsbe-
wussten Verhaltens teilnehmen, Anspruch auf
einen Bonus haben, der zusétzlich zu der in
§ 62 Absatz 1 Satz 2 genannten abgesenkten
Belastungsgrenze zu gewahren ist.”

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz 1“
durch die Angabe ,,Absatz 1a“ ersetzt.

§ 132e Absatz 1 wird wie folgt geéndert:

a) In Satz 1 werden die Wérter ,geeigneten Arzten
einschliellich Betriebsarzten, deren Gemein-
schaften, Einrichtungen mit geeignetem arzt-
lichem Personal oder den Behdrden der Lander,
die fur die Durchfiihrung von Schutzimpfungen
nach dem Infektionsschutzgesetz zustandig
sind“ durch die Worter ,Arzten, Einrichtungen
mit arztlichem Personal, deren Gemeinschaften,
den obersten Landesgesundheitsbehdrden oder
den von ihnen bestimmten Stellen“ ersetzt.

5a.
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b) Satz 2 wird durch die folgenden Satze ersetzt:

,Als Gemeinschaften im Sinne des Satzes 1 gel-
ten auch Vereinigungen zur Unterstiitzung von
Mitgliedern, die Schutzimpfungen nach § 20i
durchfiihren. Es sind insbesondere Vertrage ab-
zuschlielfen mit

1. den an der vertragsarztlichen Versorgung
teilnehmenden Arzten oder deren Gemein-
schaften,

2. den Fachéarzten fur Arbeitsmedizin und Arzten
mit der Zusatzbezeichnung ,,Betriebsmedizin®,
die nicht an der vertragsarztlichen Versorgung
teilnehmen, oder deren Gemeinschaften und

3. den obersten Landesgesundheitsbehdrden
oder den von ihnen bestimmten Stellen.

In Vertrdgen mit den Fachérzten fir Arbeits-
medizin, Arzten mit der Zusatzbezeichnung ,Be-
triebsmedizin“ und sonstigen Arzten, die nicht
an der vertragsarztlichen Versorgung teilnehmen,
oder deren Gemeinschaften sind insbesondere
Regelungen zur vereinfachten Umsetzung der
Durchfiihrung von Schutzimpfungen, insbeson-
dere durch die pauschale Bereitstellung von
Impfstoffen, sowie Regelungen zur vereinfach-
ten Abrechnung, insbesondere durch die Erstat-
tung von Pauschalbetrdgen oder anteilig nach
den Versichertenzahlen (Umlageverfahren) vor-
zusehen.”

c) In dem neuen Satz 5 werden in dem Satzteil vor
der Aufzahlung die Worter ,,den Vertrdgen mit
den Behorden der Lander, die fiir die Durchfih-
rung von Schutzimpfungen nach dem Infek-
tionsschutzgesetz zustandig sind,” durch die
Worter ,Vertragen mit den obersten Landes-
gesundheitsbehérden oder den von ihnen
bestimmten Stellen” ersetzt.

Nach 8 132i werden die folgenden §8 132j und 132k
eingefigt:

,»8 132j

Regionale
Modellvorhaben zur Durchfiihrung
von Grippeschutzimpfungen in Apotheken

(1) Die Krankenkassen oder ihre Landesver-
bande haben mit Apotheken, Gruppen von Apothe-
ken oder mit den fir die Wahrnehmung der wirt-
schaftlichen Interessen maflgeblichen Organisatio-
nen der Apotheker auf Landesebene, wenn diese
sie dazu auffordern, Vertrage Uber die Durchfiih-
rung von Modellvorhaben in ausgewahlten Regio-
nen zur Durchfiihrung von Grippeschutzimpfungen
bei Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, in Apotheken mit dem Ziel der Verbesserung
der Impfquote abzuschlieBen. In den Vertréagen ist
zu den Grippeschutzimpfungen in Apotheken ins-
besondere Folgendes zu regeln:

1. die Voraussetzungen fiir deren Durchfiihrung,
2. deren Durchfiihrung,

3. deren Vergitung und

4. deren Abrechnung.

§ 63 Absatz 3, 3a Satz 2 bis 4 und Absatz 5 Satz 3
und 4 ist entsprechend anzuwenden.
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(2) Vor Abschluss eines Vertrages nach Absatz 1
sind zu den jeweiligen Vertragsinhalten Stellung-
nahmen des Robert Koch-Instituts und des Paul-
Ehrlich-Instituts einzuholen; die Stellungnahmen
sind zu berucksichtigen.

(3) Die Vertrage nach Absatz 1 sind der fur die
Krankenkasse oder den Landesverband zustandi-
gen Aufsichtsbehérde und der fir die Uber-
wachung der Apotheken zustéandigen Behérde vor
Beginn der Durchfuhrung des Modellvorhabens
vorzulegen.

(4) Im Rahmen der Modellvorhaben dirfen Apo-
thekerinnen und Apotheker Grippeschutzimpfun-
gen bei Personen durchfuhren, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben,

1. soweit Berufsrecht dem nicht entgegensteht
und

2. wenn

a) die Apothekerinnen und Apotheker hierfr
arztlich geschult sind und ihnen die erfolgrei-
che Teilnahme an der Schulung bestatigt
wurde und

b) in der jeweiligen Apotheke eine geeignete
Raumlichkeit mit der Ausstattung vorhanden
ist, die fur die Durchfihrung einer Grippe-
schutzimpfung erforderlich ist.

(5) Die arztliche Schulung, an der Apothekerin-
nen und Apotheker teilnehmen miissen, um Grippe-
schutzimpfungen durchfihren zu dirfen, hat insbe-
sondere die Vermittlung der folgenden Kenntnisse,
Fahigkeiten und Fertigkeiten zu umfassen:

1. Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten zur
Durchfiihrung von Grippeschutzimpfungen ein-
schlieBlich der Aufklarung und Einholung der
Einwilligung der zu impfenden Person,

2. Kenntnis von Kontraindikationen sowie F&hig-
keiten und Fertigkeiten zu deren Beachtung und

3. Kenntnis von Notfallmalnahmen bei eventuellen
akuten Impfreaktionen sowie F&higkeiten und
Fertigkeiten zur Durchfiihrung dieser Notfall-
mafRnahmen.

(6) Uber die Schulung schlieRen die Vertrags-
partner nach Absatz 1 Satz 1 gemeinsam Vertrage
mit Anbietern der Schulung. Vor Abschluss der Ver-
trage sind zu den jeweiligen Vertragsinhalten Stel-
lungnahmen des Robert Koch-Instituts und des
Paul-Ehrlich-Instituts einzuholen; die Stellungnah-
men sind zu berlcksichtigen.

(7) Die Modellvorhaben sind im Regelfall auf
langstens funf Jahre zu befristen. Sie sind nach all-
gemein anerkannten wissenschaftlichen Standards
zu begleiten und auszuwerten.

§ 132k
Vertrauliche Spurensicherung

Die Krankenkassen oder ihre Landesverbande
schlieen gemeinsam und einheitlich auf Antrag
des jeweiligen Landes mit dem Land sowie mit
einer hinreichenden Anzahl von geeigneten Einrich-

tungen oder Arzten Vertrage tber die Erbringung
von Leistungen nach 8 27 Absatz 1 Satz 6. In den
Vertragen sind inshesondere die Einzelheiten zu Art
und Umfang der Leistungen, die Voraussetzungen
fur die Ausfihrung und Abrechnung sowie die
Vergutung und Form und Inhalt des Abrechnungs-
verfahrens zu regeln. Die Leistungen werden unmit-
telbar mit den Krankenkassen abgerechnet, die
Vergutung kann pauschaliert werden. Das Abrech-
nungsverfahren ist so zu gestalten, dass die Ano-
nymitat des Versicherten gewahrleistet ist. Kommt
ein Vertrag ganz oder teilweise nicht binnen sechs
Monaten nach Antragstellung durch das Land zu-
stande, gilt 8 132i Satz 3 bis 5 entsprechend mit
den MaRgaben, dass Widerspruch und Klage ge-
gen die Bestimmung der Schiedsperson keine auf-
schiebende Wirkung haben.*

6. In § 285 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort
»Sozialgesetzbuchs* die Woérter ,,oder nach § 13
Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes* eingefiigt.

6a. In 8 295 Absatz 1b Satz 1 wird die Angabe ,,.§ 73b*
durch die Worter ,,den 88 73b, 132e oder 132f“ er-

setzt.

Artikel 3

Aufhebung der
IfSG-Meldepflicht-Anpassungsverordnung

Die IfSG-Meldepflicht-Anpassungsverordnung vom
18. Mérz 2016 (BGBI. | S. 515) wird aufgehoben.

Artikel 3a

Anderung der
Medizinprodukte-Abgabeverordnung

In § 3 Absatz 4 Satz 1 der Medizinprodukte-Abgabe-
verordnung vom 25. Juli 2014 (BGBI. | S. 1227), die
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. Septem-
ber 2018 (BGBI. | S. 1385) geandert worden ist, werden
jeweils in dem Satzteil vor der Aufzéhlung die Wérter
,oder Satz 2“ gestrichen und werden in Nummer 5
das Komma und die Worter ,,in denen Tests unter arzt-
licher Aufsicht angeboten werden* gestrichen.

Artikel 3b

Anderung des
Heilmittelwerbegesetzes

§ 11 Absatz 1 Satz 3 des Heilmittelwerbegesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober
1994 (BGBI. | S. 3068), das zuletzt durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 9. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2562) ge-
andert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»Ferner darf fur die in 8 1 Absatz 1 Nummer 2 genann-
ten operativen plastisch-chirurgischen Eingriffe nicht
wie folgt geworben werden:

1. mit der Wirkung einer solchen Behandlung durch
vergleichende Darstellung des Kérperzustandes
oder des Aussehens vor und nach dem Eingriff oder

2. mit WerbemaRnahmen, die sich ausschlieBlich oder
Uberwiegend an Kinder und Jugendliche richten.”
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Artikel 3c

Anderung des
Arzneimittelgesetzes

§ 48 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 des Arzneimittelge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Dezember 2005 (BGBI. | S. 3394), das zuletzt durch
Artikel 18 des Gesetzes vom 20. November 2019
(BGBI. | S. 1626) geandert worden ist, wird wie folgt
gefasst:

»D. zu bestimmen, ob und wie oft ein Arzneimittel auf
dieselbe Verschreibung wiederholt abgegeben wer-
den darf,”.

Artikel 3d

Anderung der
Arzneimittelverschreibungsverordnung

Die  Arzneimittelverschreibungsverordnung  vom
21. Dezember 2005 (BGBI. | S. 3632), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 25. Oktober 2019 (BGBI. |
S. 1490) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Nach § 2 Absatz 1 Nummer 6 wird folgende Num-
mer 6a eingeflgt:

,6a. sofern das Arzneimittel zur wiederholten Ab-
gabe auf dieselbe Verschreibung bestimmt sein
soll, einen Vermerk mit der Anzahl der Wieder-
holungen,*.
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2. § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die wiederholte Abgabe eines zur Anwen-
dung bei Menschen bestimmten verschreibungs-
pflichtigen Arzneimittels auf dieselbe Verschreibung
bedarf der Anordnung der verschreibenden Person.
Die verschreibende Person kann eine Verschreibung
ausstellen, nach der eine nach der Erstabgabe sich
bis zu dreimal wiederholende Abgabe erlaubt ist. Die
Verschreibungen sind als Verschreibungen zur wie-
derholten Abgabe zu kennzeichnen. Bei der wieder-
holten Abgabe auf dieselbe Verschreibung ist das
verschriebene Arzneimittel jeweils in derselben Pa-
ckungsgroéRe abzugeben, die die verschreibende
Person fur die erstmalige Abgabe auf der Verschrei-
bung angegeben hat. Die wiederholte Abgabe eines
zur Anwendung bei Tieren bestimmten verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittels auf dieselbe Ver-
schreibung uber die verschriebene Menge hinaus
ist unzulassig.*

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am
1. Mérz 2020 in Kraft. In Artikel 1 Nummer 7 tritt § 13
Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes am 1. November
2021 in Kraft.

Die verfassungsmaBigen Rechte des Bundesrates

sind gewabhrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkiinden.

Berlin, den 10. Februar 2020

Der Bundesprasident
Steinmeier

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister fir Gesundheit
Jens Spahn

Die Bundesministerin
fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Dr. Franziska Giffey
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Anlage 5
Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms

Bescheinigung Uber die arztliche Untersuchung und die arztliche Impfberatung
Nach den Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums tber die arztliche
Untersuchung nach 8 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und die arztliche Impfberatung

nach § 34 Abs. 10a des Infektionsschutzgesetzes

Das Kind

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

wurde am

von mir auf Grund von 8§ 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes und der oben genannten
Richtlinie Gber die arztliche Untersuchung untersucht und gemalf 8§ 34 Abs. 10a des
Infektions-schutzgesetzes die arztliche Impfberatung durchgefinhrt.

Gegen die Aufnahme des Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege bestehen, soweit sich nach der

Durchfiithrung der gesetzlichen Fritherkennungsuntersuchung U erkennen lasst

] keine medizinischen Bedenken.

] medizinische Bedenken.

] das Kind ist gesundheitlich beeintrachtigt. Die Voraussetzungen fiir die Aufnahme des Kindes in einer Kindertages-

einrichtung oder in Kindertagespflege werden mit den Personensorgeberechtigten und Fachkraften der Kindertages-
einrichtung oder der Kindertagespflege geklart, sofern die Entbindung von der arztlichen Schweigepflicht durch die
Personensorgeberechtigten vorliegt. Das Untersuchungsergebnis ist den Personensorgeberechtigten mitgeteilt

worden.

Die arztliche Impfberatung nach § 34 Abs. 10a des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit den oben genannten
Richtlinien Gber die arztliche Untersuchung und Impfberatung in Bezug auf einen vollstindigen, altersgemaBen und nach den
Empfehlungen der Standigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes des Kindes wurde von mir zuletzt am

beziehungsweise im Rahmen der U durchgefiihrt.

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Arztes/der Arztin







GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Anlage 5
Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms

Dokumentation tUber die Vorlage von Nachweisen tber hinreichenden Masernschutz

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Nachweispflicht erfiillt:

Nachweis wurde vorgelegt am als

Impfausweis (,,Impfpass®)
Anlage zum Untersuchungsheft
Arztliches Zeugnis (iber ausreichenden Impfschutz

Arztliches Zeugnis, dass eine Immunitit vorliegt

O o oo d

Arztliches Zeugnis, dass aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann.

Angabe zur Kontraindikation: [ ] Es liegt eine dauerhafte Kontraindikation vor.

Bitte beachten Sie: Sofern eine zeitlich befristete Kontraindikation vorliegt (z.B. aufgrund
einer akuten Erkrankung), ist die Nachweispflicht nicht erfillt (siehe unten)
] Bestatigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen Einrichtung im Sinne von
§ 20 Absatz 8 Satz 1 IfSG dariber, dass ein Nachweis bereits vorgelegen hat

und zwar des/der

(Name und Adresse dieser Stelle/Einrichtung

Nachweispflicht (noch) nicht (vollstéandig) erfllt:

] Es wurde kein Nachweis bis zum vorgelegt.

] Es bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises.




Eine Benachrichtigung des zustindigen Gesundheitsamts erfolgte daher am

] > Impfschutz gegen Masern ist erst zu einem spateren Zeitpunkt moglich oder kann erst spater ver-
vollstandigt werden (z.B. bei voriibergehender Kontraindikation aufgrund von Krankheit)
oder

> Das vorgelegte arztliche Zeugnis verliert seine Giiltigkeit am

In diesem Fall ist ein Nachweis innerhalb eines Monats, nachdem es moglich war, einen Impfschutz

gegen Masern zu erlangen oder zu vervollstandigen, oder innerhalb eines Monats nach Ablauf der Giil-

tigkeit des vorgelegten arztlichen Zeugnisses vorzulegen.

Eine Uberpriifung des Masernschutzes ist daher am erforderlich.

Dokument nicht interpretierbar:

] Vorgelegtes Dokument kann nicht interpretiert werden.

Die Weiterleitung einer Kopie an das zustandige Gesundheitsamt erfolgte daher am

Ort, Datum Unterschrift der Kindertageseinrichtung



AnI#QS
O BenutzBngsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der

Erms

[MUSTERANSCHREIBEN
an das Gesundheitsamt gemal § 20 Absatz 9 Satz 2 IfSG]

Landratsamt Reutlingen
Kreisgesundheitsamt
Sankt-Wolfgang-Str. 13
72764 Reutlingen

Ubermittlung von personenbezogenen Daten hinsichtlich der neu seit dem
(Aufnahmetag KiTa) aufgenommenen Kindes/Kinder

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage Ubermitteln wir Ihnen beigefligte Daten.

Mit freundlichen GriRen



Folgende/s Kind/er hat/haben bis zum (Aufnahmetag) keinen Nachweis nach 8§ 20 Absatz 9 Satz 1 IfSG vorgelegt und sind in unserer
Kindertageseinrichtung aufgenommen:

Name,

Vorname

Geschlecht

Geburts-

datum

Anschrift

Bei Minderjahrigen:
Name und Anschrift des / der

Sorgeberechtigten

Telefonnummer
(soweit vorlie-

gend)

E-Mail-Adresse (soweit vorlie-

gend)




Hinsichtlich des/der folgenden Kindes/Kinder bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nach-

weises.
Name, Geschlecht Geburts- | Anschrift Bei Minderjahrigen: Telefonnummer | E-Mail-Adresse (soweit vorlie-
Vorname datum Name und Anschrift des / der | (soweit vorlie- gend)

Sorgeberechtigten

gend)




Folgende/s Kind/er haben nicht innerhalb eines Monats einen Nachweis vorgelegt, nachdem es ihnen méglich war, einen Impfschutz

gegen Masern zu erlangen oder zu vervollstandigen.

Name,

Vorname

Geschlecht

Geburts-

datum

Anschrift

Bei Minderjahrigen:
Name und Anschrift des / der

Sorgeberechtigten

Telefonnummer
(soweit vorlie-

gend)

E-Mail-Adresse (soweit vorlie-

gend)




Bei folgendem/folgenden Kind/ern kann der vorgelegte Nachweis nicht interpretiert werden (Nachweise in Kopie sind beigeftigt):

Name Geburtsdatum
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Anlage 6

Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an
der Erms

SEPA-Basislastschriftmandant

Gemeinde Dettingen an der Erms

Rathausplatz 1

72581 Dettingen an der Erms

Glaubiger Identifikationsnummer: DE31Z2Z2Z00000039472

Kassenzeichen:

Wir erméachtigen die Gemeinde Dettingen an der Erms nachfolgende Forderung,

[ ]Grundsteuer [ JHundesteuer [ Jwasser
[ ]|Gewerbesteuer [ ]Mieten / Pachten [ |Sonstiges:
[IKindergarten-/Krippenbeitrag und Essen

von unserem / meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen.

Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Dettingen an der
Erms auf unser Konto gezogenen Lastschriften einzulésen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungspflichtiger: (Kontoinhaber)

Name, Vorname / Firma:

StralRe und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Kreditinstitut (Name):

BIC:

IBAN:

Ort, Datum:

Unterschrift / en:

Ricksendung nur im Original mit Unterschrift — Elektronische Dateniibermittlung nicht zu-
lassig nach SEPA-Verfahren.
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Anlage 7

Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms
Nachhauseweg des Kindes

Mein/unser Kind

VORNAME

NACHNAME

darf nach der vereinbarten Betreuungszeit alleine nach Hause gehen. Ich/wir verpflichte/n
mich/und sicherzustellen, dass mein/unser Kind den Nachhauseweg ausschliel3lich zu Ful3
bestreitet.

Bei erheblichen Veranderungen der Wegverhaltnisse oder bei Sondersituationen trage/n
ich/wir Sorge, dass mein/unser Kind abgeholt wird.

Die Kindertageseinrichtung ist befugt, tiber solche Félle zu entscheiden und die Abholung
des Kindes zu verlangen.

ORT, DATUM
UNTERSCHRIFT PERSONENSORGEBERECHTIGTE/R I*
ORT, DATUM
UNTERSCHRIFT PERSONENSORGEBERECHTIGTE/R II*
Eingang am
ORT, DATUM UNTERSCHRIFT DER KINDERTAGESEINRICHTUNG

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind halt sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund
einer gerichtlichen Entscheidung gewohnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall gentigt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Anlage 8

Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms
Abholung des Kindes

Mein/unser Kind

VORNAME

NACHNAME

darf von nachfolgend aufgeflihrten Begleitpersonen (Mindestalter 12 Jahre) in
meinem/unserem Auftrag von der Kindertageseinrichtung abgeholt werden:

VORNAME

NACHNAME

VORNAME

NACHNAME

VORNAME

NACHNAME

ORT, DATUM
UNTERSCHRIFT PERSONENSORGEBERECHTIGTE/R I*

ORT, DATUM

UNTERSCHRIFT PERSONENSORGEBERECHTIGTE/R II*

Eingang am

ORT, DATUM UNTERSCHRIFT DER KINDERTAGESEINRICHTUNG

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hélt sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund
einer gerichtlichen Entscheidung gewohnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall gentuigt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.
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Anlage 9
Benutzungsordnung fur die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Belehrung fur die Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
gemal 8§ 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen oder Ferienlagern
befinden sich viele Menschen auf engem Raum. Daher kdnnen sich hier Infektionskrank-
heiten besonders leicht ausbreiten.

Aus diesem Grund enthalt das Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine Reihe von Regelungen, die
dem Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor
ansteckenden Krankheiten dienen. Aul3erdem sind gerade Sauglinge (Krippe) und Kinder
wahrend einer Infektionskrankheit abwehrgeschwacht und kénnen sich dort noch Folgeer-
krankungen (mit Komplikationen) zuziehen.

Mit diesem Merkblatt unterrichten wir Sie tber Ihre Pflichten, Verhaltensweisen und das
tbliche Vorgehen, wie es das IfSG vorsieht. In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen,
dass Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtig-
keit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Das IfSG bestimmt, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder andere
Gemeinschaftseinrichtungen gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten
erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht.

Tabeller: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht
auf eder Erkrankung an folgenden Krankheiten

*  ansteckende Borkenflechte (Impetige contagiosa) *  Kinderlshmung {Poliomyelitis)
*  ansteckungsfihige Lungentuberkulose *  Kopflausbefall jwenn die korrekte Behandlung noch
*  bakterieller Ruhr (Shigellose) nicht begonnen wurde)
s Cholera *  Kraze (Skabies)
*  Darmentzindung (Enteritis), die durch EHEC * Masem
verursacht wird *  Meningokokken-lnfekticnen
*  Diphtherie *  Mumps
- durch Hepatitisviren A oder Everurs achta - Pest
Gelbsucht/Leberentzindung (Hepatitis A oder E) s Seharlach eder andere Infektionen mit dem
*  Hirnhautentzindung durch Hib-Bakterien Bakterium Srepfococaus progenes
- nfektioser, das heift von Viren oder Bakterien *  Typhus oder Paratyphus
verursachter, Durchfall und foder Erbrechen (giltnur  »  Windpocken [Varizellen)
fiar Kindern unter & jahren) *  virusbedingtes hamorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)
- Keuchhusten (Pertussis)

Quelle: Robert-Koch-Institut_Elternbelehrung_Stand 22.01.2014

Bei einigen Infektionskrankheiten ist es moglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach
durchgemachter Erkrankung (oder selten: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in
diesem Fall kénnen sich andere Personen anstecken. Nach dem IfSG ist deshalb vorge-
sehen, dass die ,,Ausscheider* bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des



Gesundheitsamtes oder unter Beachtung der festgelegten Schutzmal3inahmen wieder in
eine Gemeinschaftseinrichtung gehen durfen.

Tabelle z: Besuch von Gemeins chaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei A usscheidung folgender Krankheits erreger

*  Cholera-Bakterien *  Typhus- sder Paratyphus-Bakterien
*  Diphtherie-Bakterian *  Chigellenruhr-Bakterien
- EHEC-Bakterien

Quelle: Robert-Koch-Institut_Elternbelehrung_Stand 22.01.2014

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann
zu Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der
Verdacht auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht.

Tabelle 3- Besuchsverbot und Mitteilungs pflicht der Sorgeberechtigten beiVerdacht auf oder Erkrankung an folgenden
Krankheiten bei einer anderan Person in der Wohngemeinschaft

*  ansteckungsfihige Lungentuberkulose . Hirnhauterntzindung durch Hib-Bakterien
ol bakterielle Ruhr (Shigellose) . Kinderlshmung (Poliomyelitis)
. Cholera . Masemn
*  Darmenziandung [Enteritis), die durch EHEC *  Meningokokken-Infektionen
verurs acht wird = Mumps
*  Diphtherie *  Dest
. durch Hepatitisviren A oder E verursachte - Typhus oder Paratyphus
Gelbsucht/Leberenz ndung (Hepatitis A oder E) *  yirusbedingtes hamorrhagis ches Fieber [z.B. Ebola)

Quelle: Robert-Koch-Institut_Elternbelehrung_Stand 22.01.2014

Die Ubertragungswege der aufgezahlten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Brech-
durchfalle und Hepatitis A (und E) kommen durch Schmierinfektionen zustande oder es
handelt sich um sogenannte Lebensmittelinfektionen. Die Ubertragung erfolgt dabei durch
mangelnde Handehygiene bzw. durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten Gber
Gegenstande (Handtlcher, Mobel, Spielsachen). Durch Trépfchen werden z.B. Masern,
Mumps, Windpocken und Keuchhusten tbertragen. Die Verbreitung von Kratzmilben, Lausen
sowie der ansteckenden Borkenflechte erfolgt Giber Haar- und Hautkontakte.

Dies erklart, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders giinstige Bedingungen fir eine
Ubertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften
Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat lhres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu
nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Mudigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durch-
fallen langer als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen, wie z.B.
abnormem Husten oder Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch) oder auch bei
Lausebefall.

Ihr Haus- oder Kinderarzt wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn
die Diagnose gestellt werden konnte - dartiiber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung
hat, die einen Besuch der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz
verbietet.

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden,
benachrichtigen Sie uns bitte unverzuglich und teilen Sie uns bei der in den Tabellen Nr.
1 bis 3 genannten Krankheiten auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem



Gesundheitsamt alle notwendigen Malinahmen ergreifen kdnnen, um einer Weiterver-
breitung der Infektionskrankheit vorzubeugen.

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon z.B. Uber
Tropfchen beim Reden mdéglich ist, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies
bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschiler oder Personal angesteckt haben
kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben muss.

In einem solchen Fall missen wir die Eltern der tbrigen Kinder anonym tber das Vorliegen
einer ansteckenden Krankheit informieren.

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Roételn), Kinderlahmung, (Typhus) und Hepatitis A
stehen Schutzimpfungen zur Verfiigung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das
Gesundheitsamt in Einzelféallen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie,
dass ein optimaler Impfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.

Bitte beachten:

Die Erzieherinnen durfen keinerlei Medikamente verabreichen (das gilt auch fur
Sonnencreme). Ausnahmen sind nur in besonders begrindeten Féllen nach schriftlicher
Vereinbarung maglich (z.B.: Anti-Allergikum bei Bienenstich-Allergie oder Asthma-Spray).

Anlage:
Ubersicht zu meldepflichtigen Erkrankungen und eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts

zur Wiederzulassung in die Kindertageseinrichtung nach einer in § 34 IfSG genannten
Erkrankung
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Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Felix Schiffner 27.06.2024
8644 off AZ: - Schi/Schi

Gremium Behandlungszweck/-art

Gemeinderat 27.06.2024 | Entscheidung Offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Klimaschutz
Hier: Absichtserklarung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Klima-
Netzwerk im Landkreis Reutlingen

I. Beschlussantrag

Der Burgermeister wird erméchtigt, die ,Absichtserklarung zur interkommunalen Zu-
sammenarbeit flr Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Landkreis Reutlingen® zu
unterzeichnen.

II. Finanzielle Auswirkungen

Keine

Ill. Sachverhalt

Um den groRen Herausforderungen des Klimaschutzes und des Klimawandels zu be-
gegnen, beabsichtigen die Stadte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen im Rahmen
einer interkommunalen Zusammenarbeit zu kooperieren. Fiur diese Zusammenarbeit
schlieRen sich der Landkreis und die Stadte und Gemeinden zu einem kommunalen
Klima-Netzwerk zusammen. Die Ziele, Themen und Aufgaben von Landkreis und
Kommunen im Klima-Netzwerk sollen in einer gemeinsamen Absichtserklarung (siehe
Anlage) vereinbart werden.

Anlage: Absichtserklarung (Entwurf)






§sichtserklérung zur interkommunalen Zusammenarbeit fur
Klimaschutz und Klimawandelanpassung im Landkreis Reutlingen

Die Stadte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen erklaren gemeinsam mit dem Landkreis,
dass alle Anstrengungen unternommen werden missen, um gemeinsam den grof3en Her-
ausforderungen des Klimaschutzes und des Klimawandels fiir Mensch, Natur und Infrastruk-
tur zu begegnen.

Aktuell betragt die globale Erwarmung +1,2°C im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter,
Baden-Wirttemberg hat sich sogar schon um ca. +1,6°C erwarmt. Wie stark die zukiinftige
Erwarmung mit den begleitenden Extremwetterereignissen wird, hangt direkt davon ab, wie
klimaschadlich oder klimafreundlich wir uns heute und in Zukunft verhalten. Die Klimaneutra-
litdt 2040 ist das gesetzlich verankerte Ziel, um die schlimmsten Erwarmungsszenarien nicht
wahr werden zu lassen und um flr uns und kiinftige Generationen unsere naturliche, wirt-
schaftliche und gesundheitliche Lebensgrundlage so gut wie mdglich zu bewahren. Gleich-
zeitig mussen wir uns an die nicht abwendbaren Folgen des Klimawandels anpassen.

Im Klimaschutz nehmen der Landkreis und seine 26 Stadte und Gemeinden eine Vorreiter-
rolle und eine motivierende Funktion ein, um wichtige lokale Akteure wie Privatpersonen und
Unternehmen zu einem klimaschutzsensiblen Handeln zu aktivieren.

Die Stadte und Gemeinden und der Landkreis streben an, bei Aktivitaten im Klimaschutz und
bei der Klimawandelanpassung verstarkt zu kooperieren, um die notwendige Klimaneutralitat
2040 zur klimagerechten Daseinsvorsorge flir ihre Blirgerschaft und Wirtschaft sicherzu-
stellen.

Um der Vielfalt der Kommunen Rechnung zu tragen, wird jede Kommune ihren eigenen Weg
zur Klimaneutralitadt und Klimawandelanpassung gehen und die Umsetzung von Malinahmen
individuell gestalten.

1. Der Landkreis Reutlingen und die Stadte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen be-
kennen sich dazu, zur Umsetzung der gesetzlichen Klimaschutzziele eng zusammen-
zuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstiitzen. Dabei geht es insbesondere um:

o die zigige und deutliche Verringerung von klimaschadlichen Emissionen,
e den Ausbau erneuerbarer Energien,
e die Vorbildfunktion der offentlichen Hand,

o den Weg zur weitgehend klimaneutralen Verwaltung sowie
e die Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels.

Weiterhin werben der Landkreis Reutlingen und seine Stadte und Gemeinden auch bei
Bulrgerschaft und Wirtschaft fir einen weitgehend klimaneutralen Gebaudebestand, eine
weitgehend klimaneutrale Mobilitdt und den Ausbau der Erneuerbaren Energien im
Kreisgebiet.



2. FUr diese Zusammenarbeit schlieen sich der Landkreis und die Stadte und Gemeinden
zu einem kommunalen Klima-Netzwerk zusammen.

Das Netzwerk soll:

e bestehende kommunale Akteure und Aktivitdten vernetzen, den Erfahrungs- und
Wissensaustausch férdern und Transparenz schaffen, um auch tUber Gemeinde-
grenzen hinweg effektiv an einem Strang ziehen zu kénnen

e klimarelevante Informationen biindeln und austauschen (z. B. Férdermdglichkeiten
und neue rechtliche Entwicklungen)

e Hirden und Hemmnisse abbauen, um erfolgreichen Klimaschutz und Klimawandel-
anpassung zu betreiben

Themen dabei sind u. a.

Ausbau erneuerbarer Energien
(Strom-)Netzausbau

kommunale Warmeplanung / Nahwarmenetze
Mobilitdtswende / E-Lade-Infrastruktur
Wasserstoffinfrastruktur, Gasnetztransformation
Klimawandelfolgenanpassung

3. Im Rahmen der Zusammenarbeit Ubernimmt der Landkreis Reutlingen in Zusammen-
arbeit mit der KlimaschutzAgentur u. a. folgende Maflnahmen:

o Koordination und Durchflihrung regelmafiger Netzwerktreffen
Organisation von Fachveranstaltungen, Workshops und Exkursionen angepasst auf
die jeweiligen Bedarfe in den Kommunen

o weitestgehend klimaneutrale Landkreisverwaltung bis 2040

o Etablierung eines Klima-Monitorings

4. Die Stadte und Gemeinden setzen u. a. folgende MalRhahmen um:

¢ Benennung von Ansprechpersonen fir klimarelevante Themen in der Kommune
gegeniber dem Landkreis

e Teilnahme an den Netzwerktreffen des Landkreises zum Informationsaustausch und
ggf. zur landkreisweiten Abstimmung von interkommunalen Aktivitaten

e Prifung einer Unterzeichnung des Klimaschutzpakts mit dem Land Baden-Wurttem-
berg mit dem Ziel einer weitestgehend klimaneutralen Kommunalverwaltung bis
2040

o Malinahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung im Rahmen der
finanziellen Méglichkeiten der Kommune

e Bereitstellung von Daten flr ein kontinuierliches Klima-Monitoring auf Landkreis-
ebene

Reutlingen, xx.xx 2024

Dr. Ulrich Fiedler

Landrat Birgermeister/ Blrgermeisterin
des Landkreises Reutlingen der jeweiligen Stadt/ Gemeinde
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Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Michael Gutmann 27.05.2024
8638 off AZ: - Gu/Gu

Gremium Behandlungszweck/-art

Gemeinderat 27.06.2024 | Entscheidung Offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Schillerhalle und Neuwiesenhalle
Hier: Vergabe Elektroinstallationen Notstromversorgung

I. Beschlussantrag

Die Elektroarbeiten werden an die Dirr Elektrotechnik, Dettingen an der Erms, mit einer
Angebotssumme (brutto) in H6he von 62.509,11 € vergeben.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt 2024 zur Katastrophenvorsorge Blackout sind Haushaltsmittel in Hohe von
200.000,00 € fur die Elektroinstallationen sowie Beschaffung von Notstromaggregaten
enthalten.

Ill. Sachverhalt

Im ersten Schritt zur Katastrophenvorsorge Blackout soll die Schillerhalle als Notunter-
kunft tauglich gemacht werden. Es wird durch die Herstellung von Einspeisestellen fir
die Bereiche Halle und Kiche ein autarker Notstrombetrieb gewahrleistet. Fur die War-
meversorgung wird weiterhin eine Notstromversorgung der Neuwiesenhalle und des
Heizungsverteiler Schillerschule bendtigt. Eine Notstromversorgung der Neuwiesenhalle
wird durch die Installation einer Einspeisestelle umgesetzt. So ist die Warmeerzeugung
mittels Hackschnitzel und weitergehend eine Nutzung als Behelfsunterkunft gegeben.
Die Versorgung des Heizungsverteilers in der Schillerschule wird tGiber den Notstrombe-
trieb der Schillerhalle erreicht.



Die Elektroarbeiten fir diese Maflinahmen wurden beschrankt ausgeschrieben. Das
Leistungsverzeichnis wurde an 7 Firmen versendet. Beim Submissionstermin am
04.06.2024 lag ein Angebot vor. Nach Prifung und Wertung des Angebots hat die Dirr
Elektrotechnik aus Dettingen an der Erms ein wirtschaftliches Angebot abgegeben und
wird mit einer Angebotssumme in Héhe von 62.509,11 € (brutto) beauftragt. Das Ange-
bot, das beauftragt werden soll, ist das abgegebene Nebenangebot, das Hauptangebot
lag bei einer Angebotssumme in H6he von 69.072,25 Euro brutto.
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Gemeinderat 27.06.2024

Entscheidung Offentlich

Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Michael Gutmann 27.05.2024
8596/1 off AZ: - Gu/Gu
Gremium Behandlungszweck/-art

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Freiwillige Feuerwehr

Interimsgaragen und Stellplatze
Hier: Vergabe von Bauleistungen

I. Beschlussantrag

Die folgenden Gewerke werden den entsprechenden Bietern zu den genannten Ange-

botssummen (brutto) zu vergeben:

a) Abbrucharbeiten an die Reutlinger Abbruch GmbH, Eningen, mit der Angebots-

summe in Hohe von 60.196,15 €.

b) Rohbauarbeiten an die Muller Bau GmbH, Bad Urach, mit der Angebotssumme

in Hohe von 66.557,89 €.

C) Stahlbauarbeiten an die Haltec Hallensysteme GmbH, Korntal-Minchingen, mit

der Angebotssumme in Hohe von 131.471,20 €.

d) Toranlage an die Layh Torbau GmbH, Oberboihingen, mit der Angebotssumme

in Hohe von 25.466,00 €.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Haushaltsmittel fir die Gesamtmaflinahme in Hohe von

500.000,00 € eingeplant.




Il. Sachverhalt

a) Das Gewerk Abbrucharbeiten wurde beschrankt ausgeschrieben. Es wurden 5 Fir-
men zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Beim Submissionstermin am 06.06.2024
lagen drei Angebote zur Prifung und Wertung vor. Das Angebot der Reutlinger Abbruch
GmbH aus Eningen hat das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird mit einer
Angebotssumme (brutto) in Hohe von 60.196,15 € beauftragt.

b) Die Rohbauarbeiten wurden beschrankt ausgeschrieben. Es wurden 7 Firmen zur
Abgabe eines Angebots aufgefordert. Beim Submissionstermin am 06.06.2024 lagen 6
Angebote vor. Nach Prufung und Wertung der Angebote hat die Miller Bau GmbH aus
Bad Urach das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird mit einer Angebotssum-
me (brutto) in Hohe von 66.557,89 € beauftragt.

c) Die Stahlbauarbeiten wurden beschréankt ausgeschrieben. Es wurden 9 Firmen zur
Abgabe eines Angebots aufgefordert. Beim Submissionstermin am 06.06.2024 lag ein
Angebot vor. Nach Prifung und Wertung des Angebots hat die Haltec Hallensysteme
GmbH aus Korntal-Munchingen das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und wird mit
einer Angebotssumme (brutto) in Hohe von 131.471,20 € beauftragt.

b) Das Gewerk Toranlage soll freihdndig an die Lay Torbau GmbH aus Oberboihingen
vergeben werden. Die Fa. Layh fuhrt die jahrlich vorgeschriebenen Sicherheitsiiberpri-
fungen und die Wartungsarbeiten durch. Die angebotenen Preise sind wirtschaftlich
angemessen und die Fa. Lay Torbau GmbH wird mit einer Angebotssumme in Hohe
von 25.466,00 € beauftragt.



Dipl.- Ing. Archibald Fritz
Neuffener Str. 3

72581Dettingen

Projekt 2407 FEUERWEHR - Erweiterung Feuerwehrgerétehaus in 72581 Dettingen o
Rangliste Los 01 Abbrucharbeiten
Bieter Nr. Bietername Ungepriift Gepriift netto Rang Nachlass Summe ./. Nachl. Rang n. Pauschal Summe brutto Skonto % Skonto Summe brutto incl.

netto Nachl. tage Skonto
Bieter 1 Reutlinger Abbruch GmbH 50.585,00 100,00 % 50.585,00 100,00 % 60.196,15 60.196,15
Bieter 2 80.805,00 159,74 % 5,00 % 76.764,75 151,75 % 91.350,05 91.350,05
Bieter 3 84.373,03 166,79 % 84.373,03 166,79 % 100.403,91 100.403,91

Telefon 07123/9749-0 Telefax 07123/9749-20 E-Mail info@fritz-architekt.de Druckdatum: 12.06.2024 Seite 1 von2






Projekt 2407 FEUERWEHR - Erweiterung Feuerwehrgeratehaus in 72581 Dettingen

Rangliste Los 02 Rohbauarbeiten

Dipl.- Ing. Archibald Fritz
Neuffener Str. 3
72581Dettingen

Bieter Nr. Bietername Ungeprift Gepriift netto  Rang Nachlass Summe ./. Nachl. Rang n. Pauschal Summe brutto Skonto % Skonto Summe brutto incl.

netto Nachl. tage Skonto
Bieter 1 Miiller Bau §5.931,00 100,00 % 55.931,00 100,00 % 66.557,89 66.557,89
Bieter 2 63.243,18 113,07 % 63.243,18 113,07 % 75.259,38 75.259,38
Bieter 3 63.888,47 114,23 % 63.888,47 114,23 % 76.027,28 76.027,28
Bieter 4 65.529,53 117,16 % 65.529,53 117,16 % 77.980,14 77.980,14
Bieter 5 66.680,50 119,22 % 66.680,50 119,22 % 79.349,80 79.349,80
Bieter 6 71.773,00 128,32 % 71.773,00 128,32 % 85.409,87 85.409,87

Telefon 07123/9749-0 Telefax 07123/9749-20 E-Mail info@fritz-architekt.de

Druckdatum: 10.06.2024 Seite 1 von 2






Neuffener
72581Detti

Projekt

2407 FEUERWEHR - Erweiterung Feuerwehrgerdtehaus in 72581 Dettingen

Rangliste Los 03 Stahlhalle

Bieter Nr. Bietername Ungepriift Gepriift netto  Rang Nachlass Summe ./. Nachl. Rang n. Pauschal Summe brutto Skonto % Skonto Summe brutto incl.
netto Nacht. tage Skonto
Bieter 1 Haltec Hallensysteme 110.480,00 100,00 % 110.480,00 100,00 % 131.471,20 131.471,20

GmbH

Telefon 07123/9749-0 Telefax 07123/9748-20 E-Mail info@fritz-architekt.de

Druckdatum: 10.06.2024 Seite 1 von 2
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Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Michael Gutmann 28.05.2024
8639 off AZ: - Gu/Gu

Gremium Behandlungszweck/-art

Gemeinderat 27.06.2024 | Entscheidung Offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Warmeverbund Neuwiesen
Hier: Vergabe Reparaturarbeiten Hackschnitzelkessel

I. Beschlussantrag

Die Reparaturarbeiten am Hackschnitzelkessel werden an die Schmid energy solutions
GmbH, Filderstadt, mit der Angebotssumme in Hohe von 35.022,84 € (brutto) vergeben.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Im Haushaltsplan 2024 sind fir die Reparaturarbeiten am Hackschnitzelkessel Haus-
haltsmittel in Hohe von 35.000,00 € eingeplant.

Ill. Sachverhalt

Von der Herstellerfirma des Hackschnitzelkessels Schmid energy solutions GmbH wur-
de im Zuge einer Revision festgestellt, dass die Steinauskleidung im Brennraum schad-
haft ist. Einige Steine fehlen, haben Abplatzungen oder Risse. Um weiterhin einen effi-
zienten Betrieb des Hackschnitzelkessels zu gewéhrleisten, missen die schadhaften
Stellen repariert werden.

Die Schmid energy solutions GmbH ist Hersteller des Kessels und mit dieser Firma
wurde weiterhin schon bei der Inbetriebnahme 2009 ein Wartungsvertrag abgeschlos-
sen. Aus diesen Gruinden wurde nur von dieser Firma ein Angebot angefordert, um die
Reparaturarbeiten durchfiihren zu lassen. Das Angebot wurde gepruft. Es ist wirtschaft-
lich angemessen.
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Drucksachennummer: Sachbearbeitung: Michael Gutmann 28.05.2024
8640 off AZ: - Gu/Gu

Gremium Behandlungszweck/-art

Gemeinderat 27.06.2024 | Entscheidung Offentlich

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

Beschlussvorlage

Friedhofsangelegenheiten:

Dachsanierung Aussegnungshalle

Hier: Festlegung Materialitat Attikaabdeckung und Erméchtigung der Verwaltung
zur Ausschreibung und Auftragsvergabe

I. Beschlussantrag

1. Der Gemeinderat beschliel3t die Materialitat der Attikaabdeckung.

2. Die Verwaltung wird ermachtigt, die Dachsanierungsarbeiten beschrankt auszu-
schreiben und nach Prifung und Wertung der Angebote den wirtschaftlichsten Bieter zu
beauftragen.

3. Der uberplanmaRigen Ausgabe von 71.000,00 € wird zugestimmt.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Fur die Sanierungsarbeiten an der Aussegnungshalle (niedriger Bereich) sind im Haus-
haltsplan Mittel in Hohe von 54.000,00 € eingestellt, Ausfuhrung ,Regeneration mit auf-
bringen einer neuen Abdichtungslage®. Es soll nun allerdings das Dach komplett saniert
werden. Hierflr ist ein Ausgabebedarf von ca. 125.000,00 € notwendig.

Den Mehrausgaben stehen Minderausgaben im weiteren Geb&udeunterhalt entgegen.



Il. Sachverhalt

1. Die Muster der Attikaabdeckung an der Aussegnungshalle wurden angebracht. Die
Muster sind aus Aluminium und Kupfer. Nach den bisherigen Rickmeldungen zeigt
sich, dass eine Ausflihrung der Abdeckungen in Kupfer optisch der Favorit ist. Hierfur
entstehen Mehrkosten gegentber in der Ausfihrung in Aluminium in H6he von ca.
6.500,00 €.

2. Die Sanierungsarbeiten sollen aus Zeitgrinden beschréankt ausgeschrieben werden.
Damit die Verkurzung der zeitlichen Schiene greift, sollte die Verwaltung durch den
Gemeinderat erméchtigt werden, den wirtschaftlichsten Bieter nach Prufung und Wer-
tung der Angebote direkt zu beauftragen und kein weiterer Beschluss des Gemeinde-
rats notwendig wird. Die Submissionsergebnisse sowie die beauftragte Bausumme
werden dem Gemeinderat nachfolgend mitgeteilt.



	Sitzungsdokumente
	Öffentliche Bekanntmachung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  3 Kinderbetreuung; Hier: Einrichtung eines Naturkindergartens in der Buchhalde
	Vorlage  8646 öff
	8646-1 Lageskizze1-2000 NaturkindergartenVoruntersuchung  8646 öff
	8646-2EG1-200 NaturkindergartenVoruntersuchung  8646 öff

	TOP Ö  4 Kinderbetreuung; Hier: Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms - Satzungsbeschluss
	Vorlage  8645 öff
	8645-1 öff Benutzungsordnung Kinderbetreuung  8645 öff
	8636-2 öff Benutzungsordnung_Anlage 1_Buchungsbausteine und Beiträge 2024-25  8645 öff
	8636-3 öff Benutzungsordnung_Anlage 2_Richtlinien Elternbeiräte  8645 öff
	8636-4 öff Benutzungsordnung_Anlage 3_Ärztliche Untersuchung und Impfberatung  8645 öff
	8636-5 öff Benutzungsordnung_Anlage 4_Bundesgesetzblatt_Masernschutzgesetz  8645 öff
	8636-6 öff Benutzungsordnung_Anlage 5a_Bescheinigung ärztliche Untersuchung und ärztliche Impfberatung.docx  8645 öff
	8636-7 öff Benutzungsordnung_Anlage 5b_Dokumentation Masernschutz  8645 öff
	8636-8 öff Benutzungsordnung_Anlage 5c_Musterschreiben Gesundheitsamt  8645 öff
	8636-9 öff Benutzungsordnung_Anlage 6_SEPA Einzugsermächtigung  8645 öff
	8636-10 öff Benutzungsordnung_Anlage 7_Erklärung Nachhauseweg  8645 öff
	8636-11 öff Benutzungsordnung_Anlage 8_Erklärung Abholung des Kindes  8645 öff
	8636-12 öff Benutzungsordnung_Anlage 9a_Belehrung Eltern § 34 IfSG.docx  8645 öff
	8636-13 öff Benutzungsordnung_Anlage 9b_Zulassung Kita §34 IfSG_Übersicht  8645 öff

	TOP Ö  5 Klimaschutz; Hier: Absichtserklärung zur interkommunalen Zusammenarbeit im Klima-Netzwerk im Landkreis Reutlingen
	Vorlage  8644 öff
	8644-1 öff Absichtserklärung Kommunales Klima-Netzwerk im Landkreis Reutlingen_Entwurf 17.05.2024  8644 öff

	TOP Ö  6 Schillerhalle und Neuwiesenhalle; Hier: Vergabe Elektroinstallationen Notstromversorgung
	Vorlage  8638 öff

	TOP Ö  7 Freiwillige Feuerwehr; Interimsgaragen und Stellplätze; Hier:Vergabe von Bauleistungen
	Vorlage  8596/1 öff
	Bieterliste Abbrucharbeiten  8596/1 öff
	Bieterliste Rohbauarbeiten  8596/1 öff
	Bieterliste Stahlhalle  8596/1 öff

	TOP Ö  8 Wärmeverbund Neuwiesen; Hier: Vergabe Reparaturarbeiten Hackschnitzelkessel
	Vorlage  8639 öff

	TOP Ö  9 Friedhofsangelegenheiten; Dachsanierung Aussegnungshalle - Hier Festlegung Materialität Attikaabdeckung und Ermächtigung der Verwaltung zur Ausschreibung und Auftragsvergabe
	Vorlage  8640 öff




Buchungsbausteine Kindergartenjahr 2024/2025 ff angepasst an BE BeantragungAnlage 1

Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Dettingen an der Erms



[bookmark: _GoBack]Die Buchungsbausteine wurden auf der Basis der Auswertung der Nutzer-Frequenz-Analysen in einer Beteiligungswerkstatt mit Leitungen, Stellvertretungen, Elternbeiratsvorsitzenden, Mitgliedern des Kooperationsausschusses, der ev. Kirche und der Gemeindeverwaltung entwickelt (11.3.u.19.3.), mit allen päd. Teams beraten (bis 5.4.) im Kooperationsausschuss am 10.4. weiter beraten, in Abgleich mit dem Fachkraftstand März 2024 gebracht und am 25.4. 2024 öffentlich durch den Gemeinderat der Gemeinde Dettingen beschlossen. Die Aufstellung weist den Wochenstundenumfang und die sog. Ganztages-Tage (GT-Tage) aus; der Beginn der Betreuungszeit wurde, wie bereits 2023/24 in Dettingen gehandhabt, unter einer Auswahl von „Startzeiten“ durch die Eltern des jeweiligen Hauses per Abfrage mit Ende Mai 2024 für die Dauer von 3 Jahren entschieden. Bei der Kombination von VÖ- und Halbtagesangeboten in einem Haus kann das Halbtagesangebot um 30 Minuten oder 1 Stunde variieren. Im Juni wurde der, aus genehmigungsrechtlichen Gründen kurzfristig aufzubauende Naturkindergarten ergänzt.



		Einrichtung

		Baustein

		Baustein

		Baustein



		Kindergarten Kegelwasen

		Modul 25 Wochenstunden

(5 Stunden/Tag)

13 Plätze

		Modul 30 Wochenstunden

(6 Stunden/Tag)

24 Plätze

		Modul 32,5 Wochenstunden (6,5 Stunden/Tag)

13 Plätze



		Kindergarten Neubühlsteige

		Modul 25 und Modul 30 Wochenstunden (5 bzw. 6 Stunden/Tag)

36 Plätze (Zeitgemischt)

		Modul 34,5 Wochenstunden1

20 Plätze



		Kinderkrippe Neubühlsteige

		Modul 25 Wochenstunden

(5 Stunden/Tag)

5 Plätze

		

		Modul 34,5 Wochenstunden

5 Plätze



		Kindergarten Bergstraße

		Modul 25 Wochenstunden

(5 Stunden/Tag)

25 Plätze

		Modul 30 Wochenstunden

(6 Stunden/Tag)

25 Plätze

		Modul 32,5 Wochenstunden

(6,5 Stunden/Tag)

25 Plätze



		Kindergarten

U.d. Regenbogen

		

		Modul 30 und Modul 32 Wochenstunden (6 bzw. 6,4 Stunden/Tag)

30VÖ+20GT Plätze (zeitgemischt)



		Kinderkrippe

U.d. Regenbogen

		

		Modul 30 und Modul 32 Wochenstunden (6 bzw. 6,4 Stunden/Tag)

5VÖ+5 GT Plätze (zeitgemischt)



		Kindergarten  Walter-Ellwanger

		Modul 25 und Modul 30 Wochenstunden (5 bzw. 6 Stunden/Tag)

62 Plätze

		Modul 34,5 Wochenstunden

40 Plätze



		Kinderkrippe  Walter-Ellwanger

		Modul 24 Wochenstunden an 4

Tagen (6 Stunden/Tag)

20 Plätze

		Modul 30 Wochenstunden

(6 Stunden/Tag)

10 Plätze

		Modul 34,5 Wochenstunden

22 Plätze



		Waldkindergarten

		

		Modul 30 Wochenstunden

(6 Stunden/Tag)

20 +20 Plätze

		



		Naturkindergarten

		Modul 25 Wochenstunden (5 Stunden/Tag)

20 Plätze

		Modul 30 Wochenstunden (6 Stunden/Tag)

20 Plätze

		





Die Beiträge für die jeweiligen Module finden Sie auf der Rückseite.





[bookmark: _bookmark0]1  Lange Tage sind Montag (und bei 2 langen Tagen) ergänzend der Dienstag entsprechend der Lage des Nachmittagsunterrichts in der Grundschule



Beiträge Kindergarten



		







pro Kind bei Familie …

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025



		

		Modul 25 Std./Woche

		Modul 25 Std./Woche

		Modul 30 Std./Woche

		Modul 30 Std./Woche

		Modul 32 Std./Woche

		Modul 32 Std./Woche

		Modul 32,5 Std./Woche

		Modul 32,5 Std./Woche

		Modul 34,5 Std./Woche

		Modul 34,5 Std./Woche



		

		

		U3

		

		U3

		

		U3

		

		U3

		

		U3



		

		

		(möglich ab 2,9 Jahre)

		

		(möglich ab 2,9 Jahre)

		

		(möglich ab 2,9 Jahre)

		

		(möglich ab 2,9 Jahre)

		

		(möglich ab 2,9 Jahre)



		Alterssegment

		3bis 6 jährige

		2

		3 bis 6 jährige

		2

		3 bis 6 jährige

		2

		3 bis 6 jährige

		2

		3 bis 6 jährige

		2



		… mit 1

		130 €

		259 €

		162 €

		324 €

		173 €

		346 €

		176 €

		351 €

		186 €

		373 €



		Kind

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		… mit 2 Kindern

		101 €

		202 €

		126 €

		252 €

		134 €

		269 €

		137 €

		273 €

		145 €

		290 €



		… mit 3 Kindern

		68 €

		136 €

		85 €

		170 €

		91 €

		181 €

		92 €

		184 €

		98 €

		196 €



		… ab 4 Kindern

		22 €

		45 €

		28 €

		56 €

		30 €

		60 €

		30 €

		61 €

		32 €

		64 €





Beiträge Kinderkrippe



		



pro Kind bei Familie …

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025

		2024/2025



		

		Modul 24 Std./an 4 Tagen

		Modul 25 Std./Woche

		Modul 30 Std./Woche

		Modul 32 Std./Woche

		Modul 34,5 Std./Woche



		

		

		

		

		

		5 Tage



		Alterssegment

		1-2 jährige

		1-2 jährige

		1-2 jährige

		1-2 jährige

		1-2 jährige



		1 Kind

		363 €

		378 €

		454 €

		484 €

		522 €



		… mit 2 Kindern

		282 €

		294 €

		353 €

		376 €

		406 €



		… mit 3 Kindern

		190 €

		198 €

		238 €

		254 €

		274 €



		… ab 4 Kindern

		63 €

		65 €

		78 €

		84 €

		90 €









